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Kostenfreie Onlinesprechstunde
von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten (nur für gesetz-
lich Versicherte) Tel. 0711/96589700 oder docdirekt.de, 
Montag bis Freitag, 9.00 – 19.00 Uhr.

Renten-Sprechtag im Rathaus Schwaigern
Immer am 3. Dienstag im Monat von 8 bis 12 Uhr und von 14 
bis 18 Uhr im Bürgerbüro. Beratung, Antragstellung und Unter-
stützung bei Rentenangelegenheiten durch einen Versicherten-
berater der Deutschen Rentenversicherung. 
Terminvereinbarung 8 – 12  Uhr bei Nadine Beck, Tel. 2122, 
E-Mail: nadine.beck@ schwaigern.de.

Kinder- und Jugendreferat
„Koordination Kinder- und Familienzentrum“ Stettener Str. 1 
(Bahnhof, 1. OG), loebe.d@caritas-dicvrs.de, Tel. 07138/ 
8107946.

Jugendtreff am Bahnhof
Stettener Straße 1 (Bahnhof, EG),
koegel.n@caritas-dicvrs.de, 07138/8107946

JuLe Jugendhilfe im Lebensfeld
Mo. – Fr. 11 – 17 Uhr (außer in den Ferien), Stettener Str. 1 
(im Bahnhof), Tel. 8129561.

Diakoniestation Leintal
Zeppelinstr. 33, Schwaigern. – Häusliche Krankenpflege rund 
um die Uhr, Nachbarschaftshilfe, hauswirtschaftl. Versorgung,  
Essen auf Rädern, Tel. 97300. Sozial- und Lebensberatung 
mittwochs 10 – 12 Uhr, Terminabsprache, Tel. 07135/9884-0.

Häusliche Krankenpflege Kaltenmaier
Betreuung in Grund– und Behandlungspflege, Nachbarschafts-
hilfe und hauswirtschaftl. Versorgung, Essen auf Rädern; 
Lindenstraße 7, Schwaigern, Tel. 920100, Fax 920102.

Ökumenischer Hospizdienst Leintal 
Ehrenamtlicher Einsatz geschulter Hospizhelfer/-innen für 
– Besuche und Sitzwachen bei schwerkranken und sterbenden 
Menschen – Unterstützung von Angehörigen und Freunden.  
Kontakt: Maren Hettler-Wiedemann, Koordinatorin, Zeppelin-
str. 33, Schwaigern, Hospiz-Tel. 973012, Mo. – Fr. 9 – 12 Uhr 
und Mi. + Do. 15 – 17 Uhr.

Beratung und Informationen rund um das Thema 
Pflege
Beratung und Informationen rund um das Thema Pflege
Pflegestützpunkt Landkreis Heilbronn im Gesundheitszentrum 
Brackenheim: Mo., Di., Do., Fr. 9 – 12 Uhr, Mi 16 – 18 Uhr, Tel. 
07135/ 9699 / 500 oder -501. 
Beratungstermine und Hausbesuche in Schwaigern sind nach 
vorheriger Vereinbarung jederzeit möglich.

Suchtberatung
Sprechstunde bei der Suchtkrankenhilfe immer am 1. Freitag 
des Monats, 17 – 19 Uhr, im ASB-Haus für Pflege und Gesund-
heit, Zeppelinstr. 20 – 22 im 1. OG. Infotelefon 07138/9861068.

Psychologische Beratungsstelle
Sprechstunden für Erziehungsberatung in der Diakoniestation 
Leintal, Zeppelinstr. 33, Schwaigern. Terminabsprache unter 
Tel. 07131/964420, Kreisdiakonieverband Heilbronn.

Notdienst der Apotheken
06.12.  Stadt Apotheke, Schnellerstr. 2, 
 74193 Schwaigern, Tel. 07138/97180
07.12.  Rock-Apotheke, Hauptstr. 72, 
 74912 Kirchardt, Tel. 07266/1418 
08.12.  Retzbach-Apotheke, Schwaigerner Str. 12, 
 75050 Gemmingen, Tel. 07267/91210 
09.12.  Brunnen-Apotheke, Heilbronner Str. 60, 
 74211 Leingarten, Tel. 07131/90670 

Stadtverwaltung Schwaigern 
info@schwaigern.de, amtsblatt@schwaigern.de, 
www.schwaigern.de
Zentrale  21-0
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung 
Montag bis Freitag .................................. 8.00 – 12.00 Uhr 
Montag und Donnerstag ...........................14.00 – 16.00 Uhr 
Dienstag ................................................14.00 – 18.00 Uhr 
Bürgerbüro zusätzlich jeden 1. Samstag im Monat .. 9.00 – 12.00 Uhr
FEUERWEHR Notruf 112 
POLIZEI Notruf 110 
Polizeiposten Leintal (7.30 – 16.30 Uhr) 810630 
Polizeirevier Lauffen 07133/2090
UNFALLRETTUNGSDIENSTE 
Notruf 112 
Krankentransport (mit Mobiltelefon 07131-19222) 19222
BEREITSCHAFTSDIENSTE bei:
Stromausfall: EnBW Regional AG 0800/3629477
Störung der Wasserversorgung:  
Schwaigern, Stetten, Niederhofen 0172-6330059 
Massenbach (Störung, Notdienst) 07264/9176-99 
Massenbach (Service) 07264/9176-0
Störung der Gasversorgung: 
Stadtwerke Heilbronn 07131/56-2562 
Nach Dienstschluss 07131/56-2588

Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst 
(allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfall-
dienst): 116117 (der Anruf ist kostenlos, bundeseinheitliche 
Rufnummer)

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Notaufnahme SLK-Klinik am Gesundbrunnen Heilbronn 
Am Gesundbrunnen 20 – 26, 74078 Heilbronn
– Montag bis Freitag 18.00 – 22.00 Uhr,
– Samstag, Sonntag und Feiertage 9.00 – 22.00 Uhr
Allgemeine Notfallpraxis Brackenheim
SLK-Kliniken – Geriatrische Rehaklinik Brackenheim 
Maulbronner Straße 15, 74336 Brackenheim
– Montag bis Freitag 19.00 – 22.00 Uhr
– Samstag, Sonntag, Feiertag 10.00 – 16.00 Uhr

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
in der Kinderklinik Heilbronn Am Gesundbrunnen
– Montag bis Freitag von 19.00 – 22.00 Uhr 
– am Wochenende und an Feiertagen von 8.00 – 22.00 Uhr
(ohne Voranmeldung). 
Außerhalb dieser Öffnungszeiten über die Rettungsleitstelle 
Heilbronn, Tel. 19222.

Ärztlicher Notdienst für Patienten mit
Hals–, Nasen–, Ohrenerkrankungen
Samstag, Sonntag und Feiertag von 10.00 – 20.00 Uhr in der 
HNO–Notfallpraxis an der HNO–Klinik im Klinikum am Gesund-
brunnen Heilbronn, ohne Voranmeldung.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel. 0761/12012000
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10.12.  Burg-Apotheke, Gartenstr. 12, 
 75056 Sulzfeld, Tel. 07269/292 
11.12.  Salzl Schäfer Apotheke, Brettener Str. 34, 
 75031 Eppingen, Tel. 07262/4393 
12.12.  Leintal-Apotheke, Eppinger Str. 20/1, 
 74211 Leingarten, Tel. 07131/902090 

Bürgerbüro im Rathaus Schwaigern am Samstag, 
7. Dezember, geöffnet. 
An jedem 1. Samstag im Monat können Sie Ihren Behörden-
gang von 9.00 – 12.00 Uhr im Bürgerbüro erledigen. Die Stadt-
verwaltung steht Ihnen gerne für alles rund um Ausweis,  
Gewerbe, Meldewesen und Soziales zur Verfügung.
An diesem Samstag sind nur die Seiteneingänge im Rathaus 
Neubau geöffnet.

Öffentliche Sitzung des Hauptausschusses
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, zu der am Freitag, den 
13.12.2024, um 18.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, 
Schwaigern stattfindenden, öffentlichen Sitzung des Haupt-
ausschusses wird herzlich eingeladen.
Tagesordnung  
1.   Überdachung der Terrasse aus Aluminiumrahmen mit 

Lamellendach, Unter der Wart 1, Flst. Nr. 4373 auf der  
Gemarkung Niederhofen

  Vorlage: HA 47/2024 
2.   Verzicht auf das der Stadt Schwaigern satzungsgemäß  

zustehende Vorkaufsrecht für das Grundstück Zabergäu- 
straße 32, Flst. Nr. 28 auf der Gemarkung Niederhofen

  Vorlage: HA 48/2024 
3.   Bekanntgaben, Verschiedenes 
Sabine Rotermund,
Bürgermeisterin 

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, zu der am Freitag, den 
13.12.2024, um 18.15 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, 
Schwaigern stattfindenden, öffentlichen Sitzung des Gemein-
derates wird herzlich eingeladen.

Tagesordnung
1.  Einwohnerfragestunde 
2.  Nachkalkulation der zentralen Abwasserbeseitigung für das 

Jahr 2019; 
 hier: Kenntnisnahme
 Vorlage: GR 123/2024 
3.  Nachkalkulation der zentralen Abwasserbeseitigung für das 

Jahr 2020; 
 hier: Kenntnisnahme
 Vorlage: GR 124/2024 
4.  Nachkalkulation der zentralen Abwasserbeseitigung für das 

Jahr 2021; 
 hier: Kenntnisnahme
 Vorlage: GR 125/2024 
5.  Neufestsetzung der Höhe der Abwassergebühren der Stadt 

Schwaigern; 
 hier: Beratung und Beschlussfassung
 Vorlage: GR 126/2024 
6.  Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Ab-

wasserbeseitigung (Abwassersatzung-AbwS); 
 hier: Beratung und Beschlussfassung
 Vorlage: GR 127/2024 
7.  Neufestsetzung der Höhe der Wasserverbrauchs- und  

Wasserzählergrundgebühren der Stadt Schwaigern; 
 hier: Beratung und Beschlussfassung
 Vorlage: GR 128/2024 
8.  Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an 

die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Ver- 
sorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungs-
satzung – WVS) der Stadt Schwaigern; 

 hier: Beratung und Beschlussfassung
 Vorlage: GR 129/2024 
9.  Gigabitausbau: Vergabe des Auftrages und Abschluss des 

Zuwendungsvertrages mit einem Netzbetreiber für die Pla-
nung, Errichtung und Betrieb eines Gigabit-Netzes im sog. 
Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Ziff. 3.1 der Richt- 
linie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der 
Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutsch-
land“ vom 26.04.2021 („Gigabitrichtlinie des Bundes“) in 
den unterversorgten Gebieten der Stadt Schwaigern

 Vorlage: GR 130/2024 
10.   Verlängerung der Stelle Klimaschutzmanagement
 Vorlage: GR 131/2024 
11.  Neubau einer Kindertagesstätte im Herrengrund in  

Schwaigern 
 hier: Vergabe 1. Ausschreibungspaket (Teil 2)
 Vorlage: GR 132/2024 

06.12.  Blutspende in Schwaigern, DRK Deutsches 
 Rotes Kreuz, Horst-Haug-Halle, 14.30 –  
19.30 Uhr

06.12.   Abteilungsversammlung, Freiwillige Feuerwehr 
Abt. Massenbach, Feuerwehrhaus, 19 Uhr

06.12.  Nikolausparty, SG Stetten-Kleingartach + 
 Aktive SGM Niederhofen/SGSK II, vor der 
Mehrzweckhalle Stetten, 18 Uhr

07.12.   Der Nikolaus kommt in den Leintalzoo, Förder-
verein Tierpark Leintal, ab 12 Uhr, Nikolaus-
spiele, Affenfüttern, Mitmachaktionen am 
Spielplatz

07.12.   Altpapiersammlung in Massenbach, TSV Mas-
senbach. Die Einwohner werden gebeten, 
 Altpapier und Kartonagen ab 8 Uhr an den 
Straßenrand zu legen.

07.12.   Winterdorf, SG Stetten-Kleingartach + Aktive 
SGM Niederhofen/SGSK II, vor der Mehrzweck-
halle Stetten, 14 Uhr

07./08.12.  13. Massenbacher Weihnachtsmarkt mit 
 Hobbykünstlermarkt, Schloss Massenbach, 
 Massenbacher Vereine, ab 14 Uhr

08.12.    Wintercafé, Reiterverein, Terrasse des Reiters-
tübchens, 15 Uhr, mit Nikolausbesuch

09.12.   Gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungs-
gemeinschaft Schwaigern/Massenbachhausen, 
Rathaus Schwaigern, 18 Uhr

09.12.  Lesung aus dem Buch „Die Hoffnung weiter-
tragen“ - Frauenwege im Advent, Lesung, 
 Musik und Gespräch mit der Schwaigerner 
 Autorin Katharina Barth-Duran, Mediathek. 
19.30 Uhr, Eintritt frei

12.12.  Außerordentliche Mitgliederversammlung, 
 Gesangverein Eintracht Massenbach, 
 Verwaltungsgebäude Schwaigerner Str., 19 Uhr
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12.  Antrag des Handels- und Gewerbevereins Schwaigern e. V. 
auf Festsetzung eines verkaufsoffenen Sonntags in  
Schwaigern am 13. April 2025

 Vorlage: GR 133/2024 
13.  Bekanntgaben 
 a.) allgemeiner Art 
 b.) in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse 
14.  Anfragen 
Sabine Rotermund
Bürgermeisterin 

Aus der Arbeit des Gemeinderats
Am Freitag, den 29. November 2024, fand eine Gemeinde-
ratssitzung im Sitzungssaal des Rathauses statt. Anwesend 
waren Bürgermeisterin Sabine Rotermund als Vorsitzende und 
bis zu 19 Stadträtinnen und Stadträte.
Die ausführlichen Unterlagen zur Sitzung finden Sie im Rats- 
informationssystem des Gemeinderates der Stadt Schwaigern 
unter Rathaus & Politik/Gemeinderat/ Bürgerinformations- 
system.
Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung mit einem Gedenken an 
die völlig unerwartet verstorbene Stadträtin Andrea Vollmer. 
Sie würdigte das langjährige und große Engagement von Frau 
Vollmer, die seit 1998 dem Gemeinderat angehörte, seit 2009 
das Amt der stellvertretenden Bürgermeisterin innehatte und 
im Jahr 2021 zusätzlich den Vorsitz der SPD-Fraktion über-
nahm. Frau Vollmer bereicherte die Beratungen im Gremium 
immer konstruktiv und begleitete die Entwicklung der Stadt 
Schwaigern mit großem Fach- und Sachverstand. Die Stadt 
Schwaigern hat mit Andrea Vollmer eine geschätzte Persönlich-
keit verloren, deren Wirken unvergessen bleiben wird. Sie 
hinterlässt eine schmerzliche Lücke im Gremium. Die Vor- 
sitzende spricht der Familie und den Angehörigen die Anteil-
nahme und das große Mitgefühl aus. Zum Gedenken wird an 
ihrem Platz eine Kerze entzündet und eine Schweigeminute 
eingelegt.
Einwohnerfragestunde
Keine Fragen.
Aktualisierung des Lärmaktionsplans; hier: 
–   Abwägung der vorgebrachten Stellungnahmen der Be-

hörden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der 
Öffentlichkeit

–   Beschlussfassung des Lärmaktionsplanes der Stadt 
Schwaigern

In der Sitzung vom 13.05.2024 wurde der Entwurf des Lärm-
aktionsplanes, welcher das Ingenieurbüro für Umweltakustik 
Heine + Jud erstellte, vorgestellt. In der Sitzung wurden die 
Ergebnisse und Handlungsempfehlungen der ersten Fortschrei-
bung präsentiert. Der Lärmaktionsplan dient als rechtliche 
Grundlage zur möglichen Umsetzung von einer Tempo- 
reduzierung in den ausgewiesenen Lärmschwerpunkten. Am 
16.04.2024 führte die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem 
Ingenieurbüro eine öffentliche Informationsveranstaltung 
durch. Die angebrachten Stellungnahmen der Bürgerinnen und 
Bürger im anschließenden Austausch wurden in die Synopse 
des Lärmaktionsplanes entsprechend eingearbeitet. Die öffent-
liche Auslegung des Lärmaktionsplans fand in der Zeit vom 
21.05.2024 bis 20.06.2024 statt. Zudem wurden die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange beteiligt. 
Das Ingenieurbüro für Umweltakustik Heine + Jud wird die ein-
gegangenen Stellungnahmen erläutern sowie den Lärmaktions-
plan dem Gremium erneut vorstellen. Nach Beschlussfassung 
des Lärmaktionsplans können die Anträge für die entsprechen-
den Temporeduzierungen bei den übergeordneten Behörden 
gestellt werden. Es besteht weiterhin ein Ermessensspielraum 
der entsprechenden Behörde. Herr Jud vom Ingenieurbüro für 
Umweltakustik Heine + Jud stellt die Fortschreibung des Lärm-
aktionsplans anhand einer Präsentation vor. In einer an- 
schließenden Diskussion werden verschiedene Maßnahmen be-
sprochen.
Die SPD-Fraktion stellt den Antrag die Beschlussfassung zu 
vertagen.
Abstimmungsergebnis: 1 Ja-Stimme, 13 Gegenstimmen,  
5 Enthaltungen
Somit ist der Antrag abgelehnt.

Folgender geänderter Beschlussvorschlag wird von der Verwal-
tung zur Abstimmung gebracht:
1.   Der vorgeschlagenen Behandlung und Abwägung der 

Stellungnahmen aus der Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung wird zugestimmt. 

  Abstimmungsergebnis: 14 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 
5 Enthaltungen

2.   Der Lärmaktionsplan der Stadt Schwaigern, gefertigt 
vom Ingenieurbüro für Umweltakustik Heine + Jud 
wird in der vorliegenden Fassung beschlossen. 

  Abstimmungsergebnis: 14 Ja-Stimmen, 5 Gegenstimmen, 
0 Enthaltungen

3.   Die Verwaltung wird ermächtigt, die Maßnahmen des 
Lärmaktionsplan bei den Behörden zu beantragen.

  Abstimmungsergebnis: 12 Ja-Stimmen, 5 Gegenstimmen, 
2 Enthaltungen

Neubau einer Kindertagesstätte im Herrengrund in  
Schwaigern
hier: Vergabe 1. Ausschreibungspaket
Nachdem der Gemeinderat 2018 den Beschluss zum Neubau 
eines Kindergartens gefasst hat, wurde zunächst der Standort, 
Gruppenanzahl und Anzahl der Geschosse festgelegt.
Bei einem nachfolgenden Architekturwettbewerb konnte das 
Büro JUDARCHITKTUR aus Stuttgart 2019 beauftragt werden. 
Nach umfangreichen Detail- und Fachplanungen wurde die  
Umsetzung des Projekts als 8-gruppiger Kindergarten in der 
GR-Sitzung vom 16.09.2024 mit einer Gesamtsumme von 
12.942.942,73 Euro aus der Kostenberechnung vom 18.07.2024 
beschlossen.
Bereits ab dem 17.09.2024 wurden die ersten größtenteils 
europaweiten Bekanntmachungen für das erste Vergabepaket 
veröffentlicht, nachfolgend dann die Ausschreibungen für die 
ersten zehn Gewerke des Kindergartenneubaus. Inzwischen 
konnten alle 14 Gewerke des 1. Vergabepaketes ausge- 
schrieben werden, die letzten Submissionen dazu werden am 
19.12.2024 stattfinden. Die Beteiligung an den Ausschreibun-
gen war/ist gut bis sehr gut und die bisherigen Submissions-
ergebnisse lagen durchweg unter den Kostenberechnungen. 
Insgesamt betrachtet liegen die bisher erzielten Ausschrei-
bungsergebnisse der ersten zehn Gewerke des 1. Ausschrei-
bungspaketes (beinhaltet ca. 70 % der Kosten aller auszu-
schreibenden Gewerke, außer Kostengruppe 700) 
530.759,97  Euro unter der Kostenberechnung vom August 
2024. Die bisher ausgewerteten zehn Gewerke machen mit 
etwa 2,92 Mio.  Euro 30 % der Gesamtkosten der Kosten- 
gruppen 300-600 aus, somit sind die Auftragssummen um etwa 
18 % günstiger als bei den Kostenberechnungen. Dies stellt 
momentan einen positiven Trend dar, deutlich wird sich die 
Kostenentwicklung erst nach letzten Submissionen des 1. Ver-
gabepaketes Mitte Dezember zeigen, da dann die zuvor ge-
nannten 70 % der Gesamtkosten erreicht sein werden und  
somit ein genaueres Fazit gezogen werden kann. Einstimmig 
fasste das Gremium folgenden Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der einzelnen Ge-
werke an folgende Firmen:
–   Erdbau an Fa. Reimold GmbH aus Gemmingen für 

156.766,48 Euro
–   Elektroarbeiten an Fa. Elektro-Schmid GmbH aus 

Schwaigern für 672.690,52 Euro
–   Lüftungsbau an Fa. ESW Luft- und Klimatechnik GmbH 

aus Ellwangen für 529.440,94 Euro
–   Sanitärinstallation an Fa. Gramlich Blechnerei und  

Sanitär GmbH aus Limbach für 297.801,43 Euro
–   Heizungsbau an Fa. Nahm GmbH aus Mosbach für 

408.384,85 Euro
–   Gerüstbau an Fa. Burkhart Gerüstbau GmbH aus Rhein-

stetten für 53.393,04 Euro
–   Blitzschutz an Fa. G-W GmbH aus Baden-Baden für 

35.651,81 Euro
–   Photovoltaikanlage an Fa. LIMHILL Renewable Energy 

GmbH aus Freiburg für 78.952,82 Euro
–   Aufzugsbau an Fa. Haushahn GmbH & Co.KG aus Stutt-

gart für 55.881,21 Euro
–  Spezialtiefbau an Fa. Bauer Spezialtiefbau GmbH aus 

Schrobenhausen für 101.565,12 Euro
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Bebauungsplanverfahren „Hälde II Süd“ auf der Ge- 
markung Stetten; 
hier: 
–   Abwägung der vorgebrachten Stellungnahmen
–   Vorstellung und Anerkennung des Planentwurfes
–   Anordnung der Auslegung und Behördenbeteiligung 

gem. §§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 2 BauGB 
–  Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages 
–  Benennung der Straßennamen
In der Sitzung des Gemeinderates am 08.04.2019 wurde die 
Aufstellung des Bebauungsplans „Hälde II Süd“ mit örtlichen 
Bauvorschriften auf der Gemarkung Stetten im Regelverfahren 
beschlossen und am 12.04.2019 ortsüblich bekannt gemacht.
In seiner öffentlichen Sitzung am 23.07.2021 wurde der Vor-
entwurf des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften und 
Begründung gebilligt und für die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Be-
hördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB freigegeben. Die 
frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung fand im 
Zeitraum vom 09.08.2021 bis 13.09.2021 statt. Die eingegan-
genen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange, gemeinsam mit dem 
jeweiligen Behandlungsvorschlägen, sind in der Abwägungs-
übersicht ersichtlich. Aufgrund der eingegangenen Stellung-
nahmen erfolgten eine Überarbeitung und Anpassung des 
Entwurfes.
Um den natur- und artenschutzrechtlichen Ausgleichsbedarf im 
Plangebiet regeln zu können, ist der Abschluss eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrages zwischen der Stadt Schwaigern, ver-
treten durch Frau Bürgermeisterin Rotermund, und dem Land 
Baden-Württemberg, vertreten durch das Landratsamt Heil-
bronn als untere Naturschutzbehörde, vertreten durch Frau 
Regine Hofmann, erforderlich.
Das Gremium wird weiter gebeten, für die zwei neuen Plan-
straßen A und B im Baugebiet „Hälde II Süd“ Straßennamen 
zu vergeben.
Herr Holderrieth vom Vermessungsbüro Holderrieth stellt das 
Vorhaben anhand einer Präsentation vor.
Mit 19 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung fasste das Gremium fol-
genden Beschluss:
1.  Der vorgeschlagenen Behandlung und Abwägung der 

Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung gem. §§ 3, Abs. 1, 4 Abs. 1 
BauGB wird zugestimmt. 

2.  Der Entwurf des Bebauungsplans mit Satzung über ört-
liche Bauvorschriften „Hälde II Süd“, auf Gemarkung 
Stetten, gefertigt durch das Vermessungsbüro Holder-
rieth aus Heilbronn in der Fassung vom 11.11.2024 
wird unter Einschluss des Entwurfs der Begründung mit 
Anlagen anerkannt. 

3.  Die öffentliche Auslegung des Planentwurfs inkl. der 
Anlagen und die Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange gem. §§ 3 Abs. 2, 4 
BauGB wird angeordnet (Auslegungsbeschluss).

4.  Die Verwaltung wird ermächtigt, mit dem Landratsamt 
Heilbronn einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zum 
natur- und artenschutzrechtlichen Ausgleichsbedarf 
abzuschließen. 

5.  Für das Baugebiet „Hälde II Süd“ auf der Gemarkung 
Stetten werden folgende Straßennamen festgesetzt: 
–  Für die Planstraße A wird der Straßenname  

„Winzerstraße“ festgesetzt.
–  Für die Planstraße B wird der Straßenname „Weber-

straße“ festgesetzt.
Neufestsetzung der Grundsteuerhebesätze 2025; 
hier: Änderung der Hebesatzsatzung
Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Beschluss vom 
10.04.2018 die Bewertungsvorschriften für die Grundsteuer für 
verfassungswidrig erklärt. Die bisherigen Bewertungsregeln 
dürfen noch für eine Übergangszeit bis 31. Dezember 2024 
angewandt werden. Sowohl im Bundesrecht als auch im  
Landesgrundsteuergesetz wird die Grundsteuer wie im bis- 
herigen Recht in einem dreistufigen Verfahren ermittelt:

•  Im ersten Schritt, dem Bewertungsverfahren, stellen die 
Finanzämter den Grundsteuerwert auf der Grundlage des 
Bodenrichtwerts fest. Das Verfahren endet mit dem Erlass 
eines Grundsteuerwertbescheids.

•  Im zweiten Schritt wird von den Finanzämtern auf der 
Grundlage des Grundsteuerwerts der Messbetrag berech-
net. Das Verfahren endet mit dem Erlass eines Messbe-
scheids.

•  Im dritten und letzten Schritt errechnet die Gemeinde die 
Grundsteuer, in dem sie den Messbetrag mit dem vom Ge-
meinderat beschlossenen Hebesatz multipliziert. Durch 
den Grundsteuerbescheid der Gemeinde wird die Grund-
steuer dann gegenüber dem Steuerpflichtigen festgesetzt.

Für das Grundvermögen (Grundsteuer B) hat der Landesgesetz-
geber in Baden-Württemberg mit dem modifizierten Boden-
wertmodell einen eigenen Weg gewählt. Bei diesem Modell 
wird die Grundstücksfläche mit dem vom örtlichen Gutachter-
ausschuss auf den 01.01.2022 festgestellten Bodenrichtwert 
multipliziert. Bei der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer 
A) hat der Landesgesetzgeber das Bundesmodell übernommen. 
Die Bewertung erfolgt hier auf Basis eines typisierenden 
durchschnittlichen Ertragswertverfahrens. Aufgrund der neuen, 
ab 2025 geltenden Bemessungsgrundlagen sind auch die  
Hebesätze der Kommunen 2025 neu zu beschließen.
Aufkommensneutralität
Der Vorschlag der Verwaltung sieht vor, dass es durch die 
Grundsteuerreform nicht zu einer Erhöhung des Grundsteuer-
aufkommens gegenüber dem Jahr 2024 kommt. Es ist somit 
vorgesehen, den Hebesatz und das zu erwartende Grundsteuer-
aufkommen so zu kalkulieren, dass die sogenannte „Auf- 
kommensneutralität“ gegeben ist. Am 9. September 2024 hat 
das Finanzministerium für die Grundsteuer B das sogenannte 
Transparenzregister veröffentlicht. Der von der Verwaltung er-
mittelte aufkommensneutrale Hebesatz für die Grundsteuer B 
bewegt sich damit innerhalb des Hebesatzkorridors. Ver-
gleich mit Hebesätzen benachbarter Gemeinden
In der Vergangenheit hatte die Verwaltung zum Vergleich die 
Hebesätze der umliegenden Gemeinden mit aufgeführt. Die 
Veränderung zwischen bisherigem Hebesatz und dem für das 
Jahr 2025 aufkommensneutralen Hebesatz ist – je nach Ent-
wicklung der Bodenrichtwerte in den jeweiligen Gemeinden 
während der letzten Jahrzehnte – selbst zwischen benachbar-
ten Gemeinden unterschiedlich, so dass ein Vergleich der  
Hebesätze umliegender Gemeinden nicht mehr aussagekräftig 
ist. 
Belastungsverschiebungen
Die bereits erwähnte Aufkommensneutralität bezieht sich aus-
schließlich auf das Grundsteueraufkommen in einer Gemeinde 
insgesamt, nicht jedoch auf die Höhe der Grundsteuer für den 
einzelnen Steuerpflichtigen. Sinngemäß könnte man sagen, 
dass die Aufkommensneutralität lediglich eine Aussage darüber 
trifft, ob man als Gemeinde mit Inkrafttreten der Reform in 
etwa genauso viele Einnahmen aus der Grundsteuer anstrebt 
wie zuvor. Auch bei einer aufkommensneutralen Gestaltung, in 
Bezug auf die Grundsteuereinnahmen insgesamt, entstehen 
jedoch trotzdem zwangsläufig Verschiebungen im Hinblick auf 
die zu zahlende Grundsteuer je Steuerpflichtigem. Demnach 
werden manche Steuerpflichtige, auch bei einer aufkommens-
neutralen Hebesatzgestaltung, mehr bezahlen müssen als bis-
her und andere wiederum weniger als bisher. Dieser Umstand 
wird häufig als sogenannte „Belastungsverschiebungen“ be-
schrieben. Die Belastungsverschiebungen ergeben sich insbe-
sondere zwischen verschiedenen Grundstücksarten. 
Belastungsverschiebungen sind eine zwangsläufige Folge der 
o. g. Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Die da-
durch notwendige Grundsteuerreform musste zwangsläufig zu 
Belastungsverschiebungen führen. Eine Nachfolgeregelung, 
welche darauf abgezielt hätte, genau die bisherigen Ergebnisse 
in der Steuerbelastung eines jeden einzelnen Steuerpflichtigen 
nachzubilden, wäre absehbar wiederum rechtswidrig gewesen.
Einstimmig fasste das Gremium folgenden Beschluss:
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1.  Die Hebesätze für die Grundsteuer werden für den Er-
hebungszeitraum ab dem 01.01.2025 wie folgt fest-
gesetzt:
a) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 

(Grundsteuer A) auf 400 v. H. der Steuermessbe-
träge;

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 290 v. H. 
der Steuermessbeträge.

2.  Die „Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und 
Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) der Stadt Schwai-
gern vom 29.11.2024“ wird in der als Anlage 1  
beigefügten Form beschlossen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Satzungsänderung  
öffentlich bekannt zu machen und der Rechtsaufsichts- 
behörde anzuzeigen.
Baugebiet „Behaglicher Weg VIII“ auf der Gemarkung 
Schwaigern, 
hier: Bestimmung der Straßennamen
Das Gremium wird gebeten, für die zwei Planstraßen A und B 
im Baugebiet „Behaglicher Weg VIII“ auf der Gemarkung 
Schwaigern Straßennamen zu vergeben.
Das Baugebiet liegt im Gewann „Klingenberger Weg“. In An-
lehnung daran und die dadurch verbundene positive Adressie-
rung für künftige ansiedelnde Gewerbetreibende befürwortet 
die Verwaltung, dass die Planstraße A den Straßennamen 
„Klingenberger Weg“ führen soll. 
Die Planstraße B (Flst.-Nr. 16372) befindet sich in Ver- 
längerung der Stichstraße „Siemensstraße“ und soll daher auch 
so beibehalten und fortgeführt werden. 
Infolgedessen schlägt die Verwaltung als Bezeichnung fol-
gende Straßennamen vor: 
- Für die Planstraße A: Klingenberger Weg
- Für die Planstraße B: Siemensstraße
Einstimmig fasste das Gremium folgenden Beschluss:
Für das Baugebiet „Behaglicher Weg VIII“ auf der Gemar-
kung Schwaigern werden folgende Straßennamen festge-
setzt:
–   Für die Planstraße A wird der Straßenname „Klingen-

berger Weg“ festgesetzt. 
–   Für die Planstraße B wird der Straßenname „Siemens-

straße“ festgesetzt.
Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen 
der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schwaigern (Feuer-
wehr-Kostenersatz-Satzung); hier: 1. Änderung
Mit Verordnung vom 11. März 2024 wurde die Verordnung des 
Innenministeriums über den Kostenersatz für Einsätze der 
Feuerwehr geändert. Diese Verordnung enthält die landesweit 
einheitlichen Stundensätze für die Feuerwehrfahrzeuge zur Ab-
rechnung kostenpflichtiger Einsätze. In der Feuerwehr-Kosten-
ersatz-Satzung der Stadt Schwaigern sind diese Stundensätze 
in Nr. 2 der Anlage zur Satzung aufgeführt. Aufgrund der  
Änderung der Verordnung des Innenministeriums, muss daher 
die Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen 
der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schwaigern entsprechend 
angepasst werden. 
Die Verrechnungssätze bei Amtshilfe, Überlandhilfe oder ver-
einbarter Aufgaben ergeben sich auf Grundlage der gemein- 
samen Regelung im Landkreis Heilbronn.
Einstimmig fasste das Gremium folgenden Beschluss:
Die 1. Änderung der Satzung zur Regelung des Kosten- 
ersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Schwaigern wird wie in der Anlage zur Vorlage be-
schlossen. 
Erneute mögliche Verlängerung der Übergangsfrist des  
§ 2b UStG; hier: Beratung und Beschlussfassung
Der eingeführte § 2b UStG regelt die Unternehmereigenschaft 
juristischer Personen des öffentlichen Rechts in Abstimmung 
mit diesbezüglich geltendem EU-Recht. Zunächst sollten diese 
Regelungen ab dem 01.01.2023 endgültig für alle juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts verpflichtend gelten. Mit der 
Verabschiedung des Jahressteuergesetzes 2022 durch den  
Bundesrat am 16.12.2022 wurde jedoch die Optionsregelung 
für das alte Umsatzsteuerrecht um zwei Jahre bis zum 
31.12.2024 verlängert. Hierüber wurde der Gemeinderat in 
seiner Sitzung am 29.11.2022 informiert und fasste den Be-
schluss für die Stadt Schwaigern von dieser Verlängerungs- 

möglichkeit Gebrauch zu machen und den § 2b UStG erstmals 
ab Januar 2025 anzuwenden. 
In der Zwischenzeit hat der Bundestag am 18.10.2024 das 
Jahressteuergesetz 2024 verabschiedet, die Zustimmung des 
Bundesrates erfolgte am 22.11.2024. Es ist nun eine Ver- 
längerung der Übergangsregelung zur Anwendung von § 2b 
UStG um weitere zwei Jahre bis einschließlich 31.12.2026 vor-
gesehen. Weiterhin besteht die Möglichkeit ab 2025 auf 
„neues Recht“ umzustellen.
Die Ausübung des Wahlrechts und die damit frühere Anwen-
dung der neuen Rechtslage führen jedoch in aller Regel zu 
einem höheren Bürokratieaufwand und ziehen somit ggf. auch 
höhere Kosten nach sich. Auch Kosten für die Steuerberatung 
sind hiervon unter Umständen betroffen. 
Darüber hinaus wurden in der Vergangenheit zwar bereits eine 
Vielzahl verwaltungstechnischer Umsetzungsprobleme sowie 
auch Zweifelsfragen bei der Rechtsauslegung beseitigt, jedoch 
bestehen weitere grundlegende Rechtsanwendungsfragen fort 
und es sind teilweise neue offene Rechtsfragen hinzuge- 
kommen, welche noch nicht abschließend geklärt werden 
konnten. 
Darin und aufgrund der sich hieraus insgesamt ergebenden Be-
denken, dass ab Januar 2025 flächendeckend eine zu- 
treffende und rechtssichere Umsatzbesteuerung der öffent- 
lichen Hand sichergestellt werden kann, liegt auch der ent-
sprechende Vorschlag des Bundesfinanzministeriums be- 
gründet. 
Ferner wirkt sich die Besteuerung auch auf zahlreiche weitere 
Bereiche und die dort ehren amtlich Engagierten, wie beispiels-
weise Schulprojekte, Kindergärten und die Kamerad schaftskasse 
der Feuerwehr aus und erhöht auch für diese größtenteils  
ehrenamtlichen Gruppen den Bürokratieaufwand erheblich. 
Vorteilhaft ist die Anwendung nur, sofern sich größere Vor-
steuerpotenziale ergeben. 
Diese Potenziale entstehen regelmäßig durch die Ausweitung 
der steuerpflichtigen Bereiche im Rahmen der Neuregelungen. 
Sofern in Bereichen eine Steuerpflicht entsteht, besteht auch 
die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs für laufende Aufwendun-
gen und in manchen Fällen die Möglichkeit, im Rahmen einer 
Vorsteuerkorrektur (§ 15a UStG) die Vorsteuer aus zurück- 
liegenden Investitionen und Sanierungen abzuziehen.
Die genannten Vorsteuerpotenziale sind bei der Stadt Schwai-
gern jedoch nur in geringem Maße vorhanden und werden 
durch die Aufwendungen aus einer frühzeitigen Anwendung 
des § 2b UStG überschattet. Aufgrund der sehr komplexen 
steuerlichen Beurteilung und der Vielzahl an benötigten Daten 
kann hier nur eine summarische Prüfung erfolgen. Auch ist es 
nicht möglich, die Entscheidung für einzelne Bereiche getrennt 
zu treffen. Grundsätzlich können Investitionsmaßnahmen  
(anteilig) vorsteuerabzugsberechtigt sein, wenn diese zu min-
destens 10% für steuerpflichtige Zwecke genutzt werden. So 
scheiden hier beispielsweise Vorhaben wie das Feuerwehrhaus 
Schwaigern oder der Kindergarten „Herrengrund“ aufgrund der 
zu geringen bzw. mangelnden unternehmerischen Nutzung aus. 
Demnach liegen die maßgeblichen Investitionen bei insge- 
samter Betrachtung in Bereichen wie z. B. Kindergärten,  
Schulen, Straßen etc., in denen ein Vorsteuerabzug nach 
aktueller Rechtslage auch unter Anwendung des § 2b UStG 
nahezu ausgeschlossen ist. 
Entsprechend wird seitens der Verwaltung empfohlen, die bis-
herige Rechtslage weiter beizubehalten und vorgeschlagen, die 
Verlängerung des Übergangszeitraums zu beschließen, sofern 
am 22.11.2024 eine gesetzliche Regelung zur Verlängerung der 
Übergangsfrist für die Anwendung des § 2b UStG vom Gesetz-
geber geschaffen wird.
Naturwärme Schwaigern GmbH;
hier: Weisungsbeschluss über das Stimmrecht in der  
Gesellschafterversammlung am 03.12.2024
Am 12.11.2002 wurde die Naturwärme Schwaigern GmbH ge-
gründet. 
Die Stadt Schwaigern ist mit einem Anteil von 40 % des 
Stammkapitals an der Naturwärme Schwaigern GmbH beteiligt. 
Die Geschäftsführung des Unternehmens obliegt S. E. Karl- 
Eugen Graf von Neipperg. In der Vergangenheit fand in der 
Regel einmal jährlich eine Gesellschafterversammlung in den 
Räumen des Rathauses Schwaigern statt. 
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In diesen wurden die Jahresabschlüsse der jeweiligen Vorjahre 
vorgestellt und beschlossen sowie über die aktuelle Situation 
des Unternehmens berichtet. Leider ist die Beschlussfassung 
der Jahresabschlüsse seit der Corona-Pandemie und den damit 
verbundenen Einschränkungen in Rückstand. So wurde in der 
Gesellschafterversammlung am 15.10.2024 der Jahresab-
schluss aus dem Jahr 2022 beschlossen. In der in diesem Jahr 
zusätzlich vorgesehenen Sitzung ist nun die Beschlussfassung 
des Jahresabschlusses 2023 vorgesehen. Mit dieser Beschluss-
fassung befindet sich die Gesellschafterversammlung dann 
wieder auf dem Laufenden. Bei den Beschlussfassungen in der 
Gesellschafterversammlung des Unternehmens handelt es sich 
nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung bzw. nicht um 
ein nach der Hauptsatzung auf die Bürgermeisterin oder den 
Hauptausschuss als beschließenden Ausschuss übertragene 
Aufgabe. Die nach dem Gesellschaftervertrag der Gesellschaf-
terversammlung vorbehaltenen Beschlussfassungen bedürfen 
somit vor der Beschlussfassung in der Gesellschafter-
versammlung nach § 104 GemO einer Entscheidung des Ge-
meinderates (Weisungs beschluss). 
Einstimmig fasste das Gremium folgenden Beschluss:
Die Bürgermeisterin der Stadt Schwaigern wird als Ver- 
treterin der Stadt Schwaigern zur Beschlussfassung in der 
Gesellschafterversammlung der Naturwärme Schwaigern 
GmbH am 03.12.2024 ermächtigt.
Eigenbetrieb „Stadtwerke Schwaigern“; hier: Schaffung 
einer weiteren Stelle als Fachkraft für Wasserversorgungs-
technik
Der Eigenbetrieb „Stadtwerke Schwaigern“ beschäftigt derzeit 
2 Mitarbeiter in Vollzeit. Die beiden vorhandenen Anlagen- 
und Rohrnetzmonteure betreuen die Anlagen der Wasserver-
sorgung mit großer Umsicht, pflichtbewusst und umfassend. 
Sie vertreten sich bei Krankheit und Urlaub gegenseitig. Die 
Wahrnehmung der 24h/ 365d/ telefonischen Rufbereitschaft 
erfolgt im wöchentlichen Wechsel. Die Notsituationen, z. B. 
bei Krankheit und Urlaub, wurde in der Vergangenheit auf 
Unterstützung durch einen Mitarbeiter aus dem Bauhof zurück-
gegriffen. Die neue Trinkwasserverordnung stellt unter Bezug-
nahme auf diverse technische Normen als bundesgesetzlicher 
Rahmen die Vorgaben und Anforderungen an die Trinkwasser-
gewinnung, Aufbereitung und Verteilung klar. Inzwischen un-
terscheidet die Verordnung auch nicht mehr zwischen kleinen, 
mittleren oder großen Wasserversorgungsunternehmen, son-
dern stellt alle Wasserversorgungsunternehmen, die mind.  
10 m³ Wasser pro Tag abgeben oder leitungsgebunden mind. 
50 Personen versorgen, auf eine Stufe. Zum Vergleich die  
Wasserversorgung Schwaigern versorgt den gesamten Verwal-
tungsraum Schwaigern (rund 11.700 Einwohner) mit Ausnahme 
des Stadtteils Massenbach (rund 2.000 EW), der vom Gemein-
dewasserverband Massenbach/Massenbachhausen versorgt 
wird. Hier betreut der Zweckverband Wasserversorgungsgruppe 
Mühlbach aus Bad Rappenau im Rahmen der Betriebsführung 
die techn. Anlagen inkl. Ortsnetzleitungen. Zur Gewährleistung 
eines allen gesetzlichen Anforderungen genügenden Betriebs-
ablaufs in der Wasserversorgung Schwaigern ist es daher er-
forderlich, eine weitere Personalstelle zu schaffen. Die Stelle 
wurde im Entwurf des Wirtschaftsplans 2025 im Stellenplan 
bereits berücksichtigt. Außerdem sind die dadurch bedingten 
Mehraufwendungen bei den Personalkosten in die Gebühren-
kalkulation für die Wasserverbrauchs- und Zählergebühren für 
den Bemessungszeitraum 2025 – 2026 eingeflossen.
Einstimmig fasste das Gremium folgenden Beschluss:
Im Eigenbetrieb „Stadtwerke Schwaigern“ wird eine  
weitere Personalstelle in der Entgeltgruppe EG 7 ab dem 
Wirtschaftsjahr 2025 geschaffen. Die Stelle sowie die zu-
gehörigen Personalaufwendungen werden im Vorgriff auf 
den Wirtschaftsplan 2025 genehmigt.
Bekanntgaben
a) allgemeiner Art
Die Vorsitzende gibt das Protokoll vom 24.10.2024 bekannt.
b) in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse
In der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung am 24.10.2024 
hat der Gemeinderat der Stadt Schwaigern folgenden nichtöf-
fentlichen Beschluss gefasst: 

Der Gemeinderat stimmt einem Tauschvertrag (Teil E des Städ-
tebaulichen Vertrages über die Erschließung des Industrie- 
gebietes „Behaglicher Weg VIII“) zu.

1. Änderung
der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für 

 Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr  
der Stadt Schwaigern

(Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS)
Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) in Verbindung mit § 34 Absatz 4 des Feuerwehrgeset-
zes für Baden-Württemberg (FwG) hat der Gemeinderat der 
Stadt Schwaigern am 29.11.2024 folgende 1. Änderung der 
Satzung über den Kostenersatz für die Leistungen der Frei- 
willigen Feuerwehr beschlossen:
§ 4 Höhe des Kostenersatzes
(1)  Der Kostenersatz wird in Stundensätzen für Einsatzkräfte 

und Feuerwehrfahrzeuge nach Maßgabe des § 34 Absätze 4 
bis 8 FwG erhoben. Die Höhe der Kostenersätze ergibt sich 
aus dem in der Anlage (in der Fassung vom 18.11.2024) zu 
dieser Satzung beigefügten Verzeichnis.

(2)  Für die Erhebung der Kosten für Einsatzkräfte werden 
Durchschnittssätze festgelegt.

(3)  Für die normierten und mit diesen vergleichbaren Feuer-
wehrfahrzeugen gelten gemäß § 34 Absatz 8 FwG die  
pauschalen Stundensätze der Verordnung des Innen- 
ministeriums Baden-Württemberg über den Kostenersatz für 
Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) in der jeweils geltenden 
Fassung. Für die übrigen Fahrzeuge ergeben sich die  
Kostenersätze aus dem in der Anlage (in der Fassung vom 
18.11.2024) zu dieser Satzung beigefügten Verzeichnis.

§ 6 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 06.12.2024 in Kraft.
Schwaigern, den 01.12.2024
Stadt Schwaigern 
Bürgermeisteramt
Sabine Rotermund 
Bürgermeisterin
Hinweis auf § 4 Abs.4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim  
Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 5 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt 
Schwaigern geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Satzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der  
Satzung verletzt worden sind.
 
Anlage zu § 4 (1) der Satzung zur Regelung des 
Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen 
Feuerwehr der Stadt Schwaigern

– Kostenersatzverzeichnis –
1. Personalkosten
a)  Feuerwehrangehörige (pro Person, je 

Stunde)
18,00 Euro

b)  Brandsicherheitswache (pro Person, je 
Stunde)

18,00 Euro

2. Fahrzeuge
a) genormte Fahrzeuge
  Für die genormten Fahrzeuge gelten die Pauschalsätze der 

Verordnung des Innenministeriums über den Kostenersatz 
für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) vom 18.03.2016 (GBI. 
S. 253) in der Fassung vom 11.03.2024 (GBl. Nr. 21). Diese 
lauten wie folgt:

Fahrzeuge Stundensatz 
alt

Stundensatz 
neu

1.  Mannschaftstransportwagen 
MTW 20,00 Euro 34,00 Euro

2. Kommandowagen KdoW 16,00 Euro 39,00 Euro
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Fahrzeuge Stundensatz 
alt

Stundensatz 
neu

3.  Tragkraftspritzenfahrzeug 
TSF 43,00 Euro 57,00 Euro

4.  Mittleres Löschgruppenfahr-
zeug (hierzu zählt das nicht 
genormte LF 8/6)

83,00 Euro 128,00 Euro

5. Löschgruppenfahrzeug LF 10 120,00 Euro 172,00 Euro
6.  Hilfeleistungs-Löschgrup-

penfahrzeug HLF 20 184,00 Euro 236,00 Euro

7. Gerätewagen Transport GW-T

a.  Bis 3.500 kg zulässiger 
 Gesamtmasse 20,00 Euro 31,00 Euro

b.  Mit einer zulässigen Gesamt-
masse von über 3.500 kg  
bis 9.000 kg

25,00 Euro 84,00 Euro

c.  mit mehr als 9.000 kg 
 zulässig Gesamtmasse 54,00 Euro 143,00 Euro

8.  Gerätewagen Logistik GW-L2 
(hierzu zählt der nicht ge-
normte SW 1000)

54,00 Euro 172,00 Euro

9. Drehleiter 32/12 264,00 Euro 290,00 Euro
10.  Tanklöschfahrzeug TLF 

4000 154,00 Euro 169,00 Euro

Die oben genannten Sätze gelten auch für Feuerwehrfahr-
zeuge, die mit den dort genannten Fahrzeugen in ihrem  
taktischen Einsatzwert, ihrer zulässigen Gesamtmasse und  
ihrer technischen Beladung vergleichbar sind.
b) nicht genormte Fahrzeuge
Alle anderen Fahrzeuge sind nach § 34 Absatz 7 FwG zu kalku-
lieren.
3. Sonstiges
Verbrauchsmaterialien und sonstige benötigte Materialien wer-
den zusätzlich zu den entstandenen Kostenersätzen gemäß 
§ 34 Absatz 4 Satz 3 FwG festgesetzt. Hierbei werden die tat-
sächlichen Kosten angesetzt. Es wird auf § 4 Absatz 6 der 
Satzung verwiesen.
4.  Verrechnungssätze bei Amtshilfe, Überlandhilfe oder 

vereinbarter Aufgabenübertragung
4.1   Zur Abgeltung der Kosten für die Inanspruchnahme von 

Personal, Fahrzeugen und Geräten wird ein Pauschal-
betrag von 20,– EUR/Feuerwehrangehörigen und Stunde 
berechnet. Die Personalstärke ist dabei auf die einge-
setzten Fahrzeuge einschließlich einer Personalreserve 
nach folgendem Schlüssel begrenzt:

   •   Fahrzeuge mit Truppbesatzung (KdoW) 
1:1 = 3 Feuerwehrangehörige

  •  Fahrzeuge mit Truppbesatzung (SW, GW-T)  
1:2 = 5 Feuerwehrangehörige

  •  Fahrzeuge mit Staffelbesatzung (TLF, TSF)  
1:5 = 10 Feuerwehrangehörige

  •  Fahrzeuge mit Gruppenbesatzung (LF, HLF)  
1:8 = 15 Feuerwehrangehörige

4.2   Für die bei Alarm angetretenen, aber nicht abgerückten 
Feuerwehrangehörigen sowie für Reinigung der Aus- 
rüstung und die Wiederherstellung der Einsatzbereit-
schaft wird ein Pauschalbetrag von 10,– EUR/Feuer-
wehrangehörigen und Stunde berechnet.

4.3   Außerhalb der Pauschalregelung können bei material-
aufwändigen Einsätzen von Atemschutzgeräten,  
Sonderlöschmitteln, Messröhrchen oder größere Mengen 
Druckschläuche (Einsatz von Schlauchwagen) u. ä. ent-
sprechend dem tatsächlichen Aufwand/Wiederbeschaf-
fungswerte berechnet werden.

4.4   Die Verrechnungssätze nach Ziffer 4 des Kostenver-
zeichnisses sind nicht anzuwenden soweit ein Dritter 
nach § 34 FwG zur Kostentragung verpflichtet ist. In 
diesem Fall gelten die allgemeinen Kostensätze.

Melden Sie Ihrer Sportler/-innen und 
 ehrenamtlich Tätigen zur Ehrung 
Am Freitag, 14. Februar 2025, findet wieder der Abend des 
Ehrenamts in der Horst-Haug-Halle Schwaigern statt mit der 
Ehrung sowohl für Sportler*innen als auch für ehrenamtlich 
Tätige.
Die Stadtverwaltung bittet deshalb um folgende Meldung:
1.)
Sportler/-innen mit Erfolgen in Einzel- und Mannschafts-
wettbewerben im Jahr 2024
– Landesmeisterschaften bis Rang 3
– Süddeutschen Meisterschaften bis Rang 4
– Deutschen Meisterschaften bis Rang 6
– bei Europa- und Weltmeisterschaften teilgenommen
Aufsteiger 
– Aufstieg als Meister in die nächsthöhere Klasse/Liga
Melden können Vereine, Sportabteilungen, Betreuer, Trainer und 
Einzelsportler aus Schwaigern, die für einheimische und aus-
wärtige Vereine starten.
2.)
Ehrung von ehrenamtlich tätigen Vereinsmitarbeiter/ 
-innen
Es können Personen, Gruppen, Vereine, Organisationen/Insti-
tutionen geehrt werden, die sich langjährig (mindestens  
10 Jahre) in irgendeiner Weise besonders ehrenamtlich enga-
gieren und damit ein außergewöhnliches Maß an Bürgersinn 
bewiesen haben. 
Auch ein herausragendes projektbezogenes ehrenamtliches 
Engagement mit entsprechender Nachhaltigkeit kann ehrungs-
würdig sein, unabhängig von der Laufzeit.
Bitte schicken Sie uns zu den Personen, die geehrt werden, ein 
Foto, digital per Mail an andrea.haberkern@schwaigern.de. 
Meldeschluss: 31.12.2024. 

„Bewegungstreff im Freien“ in Schwaigern 
Kommen auch Sie immer donners-
tags in Schwung!
Sie möchten gerne etwas mehr Be-
wegung in Ihren Alltag einbauen? 

Möglichst einfach und unkompliziert? Dann besuchen Sie den 
Bewegungstreff in Schwaigern!
– 30 Minuten für Ihre Beweglichkeit und Gesundheit
– 1-mal pro Woche bei jedem Wetter, das ganze Jahr über
– immer donnerstags 10.30 – 11 Uhr
– auf der Wiese unterhalb der kath. Kirche, Weststraße 7
– einfache Übungen ohne sportliche Vorkenntnisse
– kostenlos und ohne Anmeldung
– keine Sportkleidung oder Sportausrüstung erforderlich
– für alle, die Spaß an Bewegung haben
– der Bewegungstreff kann gerne auch mit dem Rollator be-
sucht werden
Die Bewegungsbegleiter/-innen freuen sich auf Sie!
 
Öffentliche Bekanntmachung
„Bebauungsplanverfahren „Hälde II Süd“ auf Gemarkung 
Stetten
Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB)
Der Gemeinderat der Stadt Schwaigern hat in seiner öffent- 
lichen Sitzung am 29.11.2024 den Entwurf des Bebauungs-
plans mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Hälde II Süd“ 
auf der Gemarkung Stetten unter Einschluss des Entwurfs der 
Begründung mit Anlagen anerkannt. Des Weiteren wurde die 
öffentliche Auslegung des Planentwurfs inkl. der Anlagen und 
die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gem. §§ 3 Abs. 2, 4 BauGB angeordnet (Auslegungs-
beschluss).
Die genaue Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes „Hälde II Süd“ ist in der auf Seite 9 abge-
druckten Planzeichnung in der Fassung vom 11.11.2024 dar-
gestellt.
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Der Entwurf des Bebauungsplanes mit örtlichen Bauvorschrif-
ten und Begründung inkl. Anlagen (u. a. Umweltbericht, Fach-
beitrag Artenschutz, Grünordnerischen Beitrag mit Eingriffs-
Ausgleich-Untersuchung, etc.) liegen zur Unterrichtung der 
Öffentlichkeit sowie zur Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung der Planung nach § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit von Mon-
tag, 9. Dezember 2024 bis Montag, 20. Januar 2025, wäh-
rend der üblichen Dienststunden im Rathaus der Stadt Schwai-
gern, Altbau Erdgeschoss, Marktstraße 2, 74193 Schwaigern 
aus. Zudem können die Unterlagen zur Bauleitplanung im 
Zeitraum der o.g. Auslegungsfrist im Internet auf der Home-
page der Stadt Schwaigern unter https://www.schwaigern.de/
bauleitplanung/ eingesehen werden. 
Während der Auslegung sollen die Stellungnahmen nach § 3 
Abs. 2 Nr. 2 BauGB vorwiegend elektronisch übermittelt wer-
den. Bitte senden Sie daher die Stellungnahmen per Mail an 
bauamt@schwaigern.de. Sie können außerdem aber auch 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift Stellungnahmen im 
Rathaus Schwaigern, Bauamt, Dachgeschoss, Marktstraße 2, 
74193 Schwaigern abgeben. Da das Ergebnis der Behandlung 
der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der An-
schrift des Verfassers zweckmäßig.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der o.g. Aus-
legungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan „Hälde II Süd“ in Schwai-
gern-Stetten unberücksichtigt bleiben können (§ 4a Abs. 5 
BauGB).
Der Auslegungsbeschluss sowie der Beschluss der Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung ist hiermit ortsüblich 
bekannt gemacht. 
Schwaigern, den 02.12.2024
gez. Sabine Rotermund
Bürgermeisterin
 
Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und 
Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) der Stadt 
Schwaigern vom 29.11.2024
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung und §§ 2 und 9 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in Ver- 
bindung mit §§ 1, 50 und 52 des Landesgrundsteuergesetzes 
für Baden-Württemberg und §§ 1, 4 und 16 des Gewerbesteuer-
gesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Schwaigern am 
29.11.2024 folgende Satzung beschlossen:
§ 1 Steuererhebung
(1)  Die Stadt Schwaigern erhebt von dem in ihrem Gebiet lie-

genden Grundbesitz Grundsteuer nach den Vorschriften des 
Landesgrundsteuergesetzes für Baden-Württemberg.
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(2)  Sie erhebt Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewer-
besteuergesetzes von den stehenden Gewerbebetrieben mit 
Betriebsstätte in der Stadt Schwaigern und den Reisege-
werbebetrieben mit Mittelpunkt der gewerblichen Tätigkeit 
in der Stadt Schwaigern.

§ 2 Steuerhebesätze
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer 
 a)  für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
  (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
 b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 290 v. H.
 der Steuermessbeträge; 
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
 der Steuermessbeträge. 
§ 3 Geltungsdauer
(1)  Die in § 2 festgelegten Hebesätze gelten erstmals für das 

Kalenderjahr 2025.
(2)  Die Hebesätze für die Grundsteuer (§ 2 Nr. 1) gelten bis 

zum 31.12.2030 (Ende des Hauptveranlagungszeitraums).
§ 4 Grundsteuerkleinbeträge
Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 52 Abs. 2 des Landes-
grundsteuergesetzes für Baden-Württemberg werden fällig 
 a)  am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 

15,– Euro nicht übersteigt,
 b)  am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres 

Jahresbetrags, wenn dieser 30,– Euro nicht übersteigt.
§ 5 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbe-
steuer vom 31.03.2023 in der Fassung vom 31.03.2023 außer 
Kraft.
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekannt- 
machung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung be- 
gründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, der Genehmigung 
oder der Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Schwaigern, den 29. November 2024
Sabine Rotermund
Bürgermeisterin

Informationen zur Grundsteuerreform
Die Finanzverwaltung hat ihre Internetseite zur Grundsteuer-
reform aktualisiert. Dort finden sich zahlreiche Informationen 
zur Grundsteuerreform. Neu sind u. a. „Infos für Eigentümer“ 
sowie Informationen zu den Einzelwertgutachten und Grund-
steueränderungsanzeigen. Weitere Ergänzungen (bspw. ein  
Videoclip zu den Grundsteuer-Bescheiden) sollen in den nächs-
ten Wochen erfolgen. 
Sie finden die Seite unter: www.grundsteuer-bw.de.

Maenner ohne Nerven, A Cappella 
Samstag, 14. Dezember, 20  Uhr, Frizhalle 
Schwaigern
Maenner ohne Nerven – das sind vier Sänger, 
die sich ganz der Vokalmusik verschrieben 
haben. 

Das A-cappella-Quartett verar-
beitet humorvoll die Probleme, 
die es mit Normalsterblichen 
teilt: Schwierigkeiten bei der 
Partnersuche, Probleme bei 
der ordnungsgemäßen Lage-
rung von Wurstwaren und mit 
dem eigenen körperlichen und 
geistigen Verfall.
Karten online im Vorverkauf 
unter www.schwaigern.de/
knackpunkt 21 €/an der Abend-
kasse 23 €, Ermäßigung 3 Euro.

Beirat der Schwaigerner Städtepartnerschaften
Massenbacher Weihnachtsmarkt 2024 – 
Besuch der Partnerstädte
Auch in diesem Jahr haben wir unsere Part-
nerstädte zum Massenbacher Weihnachts-
markt eingeladen. 
Nottwil wird wie üblich leckeres Raclettebrot 
anbieten. Besuchen Sie uns gerne zu den ge-

wöhnlichen Öffnungszeiten auf dem Massenbacher Weih-
nachtsmarkt. 
Wir werden seitens des Beirats mit einem Grillwurststand an 
beiden Tagen vertreten sein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
und bedanken uns bereits im Voraus bei unseren Schweizer 
Freunden für ihr Engagement!

Zu verschenken

Zu verschenken
Wer hat Bedarf? Zu erfragen
lfd. Nr.  Gegenstand  unter Tel.
-----------------------------------------------------------------------
61    2 Zwergkaninchen, Paar, 
   kastriert, mit Stall  0172/4358450
Wer etwas zu verschenken hat, darf dies gerne das Bürgermeis-
teramt Schwaigern (Zimmer E.04 oder Tel. 2127, Frau Haber-
kern) wissen lassen.
Bekanntgaben in dieser Rubrik sind selbstverständlich kosten-
frei.

Umwelt- & Klimaschutz

Exkursion ins Bioenergiedorf Siebeneich
Wein, Ochs, Energie und Event sind die vier Säulen des Fami-
lienbetriebes Weibler in Siebeneich, einem Ortsteil der Ge-
meinde Bretzfeld. 
Pünktlich um 16 Uhr trafen sich Bürgermeisterin Sabine Roter-
mund, Gemeinderatsmitglieder und Klimaschutzmanager  
Christian Guist zu einer Busexkursion. 
Gemeinsam mit dem Gemeinderat von Leingarten und Herrn 
Bürgermeister Ralf Steinbrenner, der diesen Abend organisiert 
hatte, startete die Fahrt ins Hohenlohische. 
Am Zielort wurde die Gruppe von Konrad Weibler empfangen. 

Bei den Stallungen außerhalb der Ortschaft erklärte der Diplom 
Ingenieur (FH) für Weinbau und Oenologie die Aufzucht der 
Ochsen und Bullen mit dem eigenen produzierten Futter auf 
den Flächen rund um Siebeneich. Auch ein Schlachthaus direkt 
an den Stallungen hält die Produktionswege sehr kurz und 
steigert neben der Qualität des Fleisches insbesondere die 
Nachhaltigkeit. Der Mist wird für eine Biogasanlage verwendet. 
Die 380 kW Strom werden u. a. für den Betrieb genutzt, zum 
Großteil aber ins öffentliche Netz eingespeist. Mit der Ab-
wärme ist ein Nahwärmenetz mit über 30 angeschlossenen 
Gebäuden im Ortsteil entstanden. 
Dabei wurden die Tiefbauarbeiten zum Großteil in Eigen- 
leistung erbracht, was die Kosten für das Leitungsnetz schmal 
hielt. Die Besonderheit an diesem Nahwärmenetz ist, dass die 
ursprüngliche Heizungsanlage in jedem Haushalt erhalten 
bleibt und die jede Heizung ohne großen Aufwand im alten 
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Muster betrieben werden kann. Die Wärme gibt es in den  
Sommermonaten kostenlos. Auch die Weinproduktion wurde 
von den drei Brüdern energetisch aufgearbeitet. Die Dächer 
des Betriebes produzieren bis zu 1300 kW. Dieser Strom wird 
für den Betrieb der Kühlhäuser genutzt oder ebenfalls in das 
öffentliche Netz eingespeist. Eisspeicher helfen, die Kälte bei 
wenig Stromertrag nachhaltig zu regulieren. Die latente Wärme 
von Eis macht man sich auch im Prozess der Gärkühlung zu 
Nutzen. 

Die hofeigene Vermarktung der Erzeugnisse runden den nach-
haltigen Gedanken ab. Die Feste bei Familie Weibler finden bei 
schlechtem Wetter in der geräumigen Festhalle statt und laden 
zu einem Besuch in Siebeneich ein.

Neue Bäume säumen die Gemminger Straße

Die Gemminger Straße entlang des Sportgeländes des FSV  
wurden 10 neue Bäume gepflanzt und säumen jüngst den  
Straßenrand. Insgesamt wurden dieses Jahr 25 neue Bäume 
gepflanzt, die nun brache Flächen begrünen und zukünftig 
Schatten spenden. Als Ersatzpflanzung wurden noch viel mehr 
Bäume gesetzt. Dabei wurde insbesondere darauf geachtet, 
dass die Bäume straßenbaumtauglich, aber auch klimaresistent 
sind. Gleichzeitig wurden in den besagten Grasflächen auch 
Blumenzwiebeln vergraben. Ein farbenfrohes, freundliches 
Schauspiel ist in der nächsten Saison gewiss.

Landratsamt Heilbronn

Sirenenprobe im Landkreis Heilbronn
Am Donnerstag, 12. Dezember, werden um 11  Uhr die  
Sirenen im Landkreis Heilbronn überprüft. Neben den Sirenen 
wird auch ein Probealarm über die Warn-App NINA ausgelöst. 
Als Probealarm wird zwölf Sekunden lang ein gleichbleibend 
hoher Dauerton zu hören sein. Anschließend folgt mit einigen 
Minuten Abstand das Sirenensignal „Warnung der Bevölkerung“ 
durch einen einminütigen auf- und abschwellenden Heulton. 
Das Ende der Überprüfung wird gegen 11.15  Uhr mit einem 
erneuten Dauerton angezeigt. 

Informationen zum Abfallkalender 2025
Online statt gedruckt
Die Abfallwirtschaft des Landkreises Heilbronn setzt wie  
andere Abfallwirtschaften auch konsequent auf digitale Lösun-
gen bei den Abfuhrterminen und druckt daher zum Jahres-
wechsel erstmals keine Abfallkalender für 2025 mehr.  
„Als kommunaler Betrieb haben wir die Verantwortung, auch in 
diesem Bereich nachhaltig zu handeln“, erklärt Beate Fischer, 
Leiterin der Abfallwirtschaft. So wurden bisher jährlich rund 
210.000 Kalender gedruckt und an alle Haushalte verteilt – in 
Summe waren das über fünf Tonnen Papier. 

Ein weiterer Vorteil der rein digitalen Variante ist, dass die 
Informationen hier immer aktuell sind – anders als die  
statischen Druckversionen. 
AbfallApp und Webseite als Alternative
Dabei hat nicht jeder Haushalt, der einen Kalender im Brief-
kasten vorfand, diesen tatsächlich auch genutzt. Denn seit 
vielen Jahren ist der gedruckte Kalender nicht die einzige 
Möglichkeit, die Abfuhrtermine zu erhalten. 
So hat die 2024 neu gestaltete AbfallApp bereits über 30.000 
Nutzerinnen und Nutzer, die damit alle Abfuhrtermine über das 
Smartphone im Blick behalten. Zudem kann die AbfallApp per 
Push-Nachricht an Abfuhrtermine erinnern sowie über kurz-
fristige Änderungen informieren. 
Darüber hinaus können die Abfuhrtermine für 2024 und 2025 
schon jetzt auf der Webseite der Abfallwirtschaft unter  
www.aw-landkreis-heilbronn.de/abfallkalender heruntergela-
den werden, wahlweise als ICS-Datei zum Einpflegen in einen 
digitalen Kalender, als CSV- bzw. Text-Datei oder als PDF- 
Dokument. 
Personen, die weder ein Smartphone besitzen noch online 
unterwegs sind, können sich die Leerungstermine auch über 
die Familie oder Bekannte auf Papier ausdrucken lassen. Wenn 
dies nicht möglich ist, kann im Bürgerbüro Rathaus Schwaigern 
im Einzelfall ein gedrucktes Exemplar des Kalenderblattes ab-
geholt werden. Auch der Kundenservice der Abfallwirtschaft 
hilft unter der Nummer 07131 994-398 weiter.
Schreiben zur Umstellung des Abfallsystems 
ab 2026 sowie zur Sperrmüllkarte
Ganz auf Papier kann die Abfallwirtschaft in 
diesem Jahr jedoch noch nicht verzichten:  
Bei den Müllmarkenverkaufsstellen in 
Schwaigern und im Rathaus Schwaigern in 
der Regalauslage wird ein Schreiben mit Informationen zur 
Umstellung des Abfallsystems 2026 und damit auch die Sperr-
müllkarte angeboten. Dieses Schreiben finden Sie auch auf der 
Homepage der Stadt Schwaigern – einfach den QR-Code scan-
nen. 
Allerdings gilt auch beim Sperrmüll, dass dieser bereits seit 
vielen Jahren online unter www.aw-landkreis-heilbronn.de/
sperrmuell beantragt werden kann. Daher ist auch hier die 
Nutzung der Postkarte stark rückläufig.
Die Abfallwirtschaft befindet sich mitten in der Vorbereitung 
zur Umstellung auf das neue Sammel- und Gebührensystem, 
das ab 2026 im Landkreis gilt. 
Hierüber informiert nicht nur dieses Schreiben, sondern auch 
die Webseite unter: www.aw-landkreis-heilbronn.de/abfallwirt-
schaft-2026. 

Kostenfreie EnergieSTARTberatung für 
SCHWAIGERN im Dezember
Heizungsaustausch, Energetische Sanierung, unübersichtliche 
Fördermöglichkeiten, komplizierte Gesetze und Vorschriften? Was 
muss ich beachten?
Informationen zu den Themen Sanierung, Fördermittel, Vor-
Ort-Beratung und Energiesparen erhalten Sie bei der kosten-
freien und neutralen EnergieSTARTberatung. Im Einzelgespräch 
mit den zertifizierten Energieberatern können Sie individuelle 
Fragen klären oder sich ganz allgemein zum Thema Energie- 
effizienz und Sanierung informieren. Die ca. 30-minütige  
EnergieSTARTberatung ist kostenlos. 
Termin (mit Anmeldung): Dienstag, 17.12., im Rathaus 
Schwaigern – eine vorherige Terminbuchung (online) ist not-
wendig. 
Weitere Informationen sowie aktuell verfügbare Termine kön-
nen unter www.landkreis-heilbronn.de/energieberatung ein-
gesehen und vereinbart werden. Bei Fragen zur Beratung oder 
wenn Sie Hilfe bei der Online-Terminbuchung benötigen,  
wenden Sie sich bitte an info@make-it-lkhn.de oder 07131/ 
38542-70.

Pflegestützpunkt Landkreis Heilbronn – 
 Beratung zum Thema Pflege
Neues Beratungsangebot in Leingarten ab Januar 2025
Der Pflegestützpunkt Landkreis Heilbronn bietet ab Dienstag, 
7. Januar 2025, eine Sprechstunde als neues Beratungs- 
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angebot im Rathaus in Leingarten, Heilbronner Straße 38, im 
Raum E07, an.
Die Sprechstunde findet 14-täglich immer dienstags von 9 bis 
12  Uhr in den geraden Kalenderwochen statt. Ratsuchende 
können sich persönlich und umfassend zu allen Fragen rund um 
das Thema Pflege jetzt auch ortsnah vom Pflegestützpunkt be-
raten lassen. In der Pflegeberatung geht es um alle Fragen, die 
im Zusammenhang mit einer Pflegesituation auftreten können. 
Was ist zu tun, wenn Pflegebedürftigkeit droht oder einge- 
treten ist? Wie stelle ich einen Antrag bei der Pflegekasse? 
Woher bekomme ich pflegerische Unterstützung? Welche  
Leistungen gibt es von der Pflegekasse?
Es wird um eine Terminvereinbarung gebeten, die mit dem 
Pflegestützpunkt Brackenheim unter der Telefonnummer: 
07135/9699-500/-501 oder per E-Mail an: pflegestuetz-
punkt@landratsamt-heilbronn.de vereinbart werden kann.
Der Pflegestützpunkt des Landkreises Heilbronn ist an folgen-
den Standorten ebenfalls erreichbar:
–   Landratsamt Heilbronn, Lerchenstraße 40, 74072 Heil-

bronn, Telefon 07131 994-429/-430. 
–   Gesundheitszentrum Brackenheim, Maulbronner Straße 15, 

74336 Brackenheim, Telefon 07135 9699-500/-501.
www.pflegestützpunkt-landkreis-heilbronn.de

FiftyFifty-Taxi
Der Landkreis Heilbronn bietet Jugendlichen und jungen  
Erwachsenen die Möglichkeit, an Wochenenden und Feiertagen 
außerhalb der Betriebszeiten des ÖPNV sicher an ihr Ziel zu 
gelangen. Deshalb übernimmt er die Hälfte des Fahrpreises des 
Taxis. 
Das Mobilitätsangebot richtet sich an 16- bis 25-Jährige und 
ist an Wochenenden und Feiertagen zwischen 0 Uhr und 6 Uhr 
nutzbar. Dafür wurde eine spezielle App entwickelt, die sich 
junge Leute einfach und kostenlos im App Store oder Play 
Store auf ihre Handys herunterladen können. Über die in der 
FiftyFifty-App hinterlegten Daten kann dann ein Taxi bestellt 
werden. Bei Fahrtbeginn wird in der App eine neue Fahrt an-
gelegt und schon kann es losgehen. Am Ende der Fahrt wird 
dann der QR-Code des Taxis eingescannt, die Anzahl der Mit-
fahrenden sowie der Preis eingetragen und nur die Hälfte des 
Fahrpreises bezahlt. Die andere Hälfte übernimmt der Land-
kreis. Voraussetzung für die Nutzung ist ein Wohnsitz im Land-
kreis Heilbronn. Möglich sind Fahrten ab einer Mindestdistanz 
von 3 km, die maximale Entfernung beträgt 50 km. 
Das FiftyFifty-Taxi bringt neben dem günstigen Taxifahren 
noch weitere Vorteile mit sich: Es trägt zur Verkehrssicherheit 
bei und verschafft den Eltern sorglosere Nächte, da die  
Jugendlichen mit dem Taxi direkt zu ihrem Ziel oder zur Haus-
tür gebracht werden. 

Landratsamt Heilbronn - Flurneuordnungsamt
– untere Flurbereinigungsbehörde –  
Öffentliche Bekanntmachung 
Flurbereinigung Brackenheim-Haberschlacht 
(Langhälden)
Landkreis Heilbronn
Feststellungsbeschluss vom 20.11.2024
Das Landratsamt Heilbronn – untere Flurbereinigungsbe- 
hörde – stellt die Ergebnisse der Wertermittlung der in das 
Flurbereinigungsverfahren Brackenheim-Haberschlacht (Lang-
hälden) eingebrachten Grundstücke mit dem aus der Boden-
wertkarte ersichtlichen Inhalt fest.
Diese Feststellung der Wertermittlungsergebnisse gilt für das 
ganze Flurbereinigungsgebiet und ist, sobald sie unanfechtbar 
geworden ist, für alle Beteiligten bindend.
Die Nachweise über die festgestellten Wertermittlungs- 
ergebnisse liegen zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus

vom 29.11.2024 bis 30.12.2024
im Rathaus von Brackenheim, Marktplatz 1,  
74336 Brackenheim während der üblichen 

 Öffnungszeiten.
Zusätzlich kann der Beschluss mit dazugehörenden Karten und 
Wertrahmen auf der Internetseite des Landesamts für Geoinfor-
mation und Landentwicklung im o. g. Verfahren (www.lgl-bw.
de/4556) eingesehen werden.

Der Feststellungsbeschluss beruht auf § 32 Flurbereinigungs-
gesetz i. d. F. vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546).
Die Nachweise über die Ergebnisse der Wertermittlung sind 
bereits vom 22.04.2024 bis 10.05.2024 zur Einsichtnahme für 
die Beteiligten ausgelegt und diesen in einem Termin erläutert 
worden. Die seinerzeit ausgelegten Ergebnisse der Wertermitt-
lung wurden auf Grund der vorgebrachten Einwendungen über-
prüft und, soweit erforderlich, in dem aus dem Wertrahmen - 
Beschrieb der Bodenklassen – ersichtlichen Umfang geändert.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Feststellungsbeschluss kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Landratsamt Heil-
bronn, Sitz: Lerchenstraße 40, 74072 Heilbronn erhoben  
werden.
gez. Krüger     D.S.
Amtsleiterin

Abteilung 1 Schwaigern
Am Samstag, den 14.12., findet unsere Abteilungsversamm-
lung im Feuerwehrmagazin statt. Einladung erfolgte bereits, 
bitte an die Rückmeldung denken.
Die Übung am 16.12. findet nicht statt.

Abteilung 2 Massenbach
Am Freitag, den 06.12., findet für die gesamte Abteilung in-
klusive des Alterszuges die alljährliche Abteilungsversamm-
lung der Feuerwehr Massenbach statt. Beginn ist um 19.00 Uhr 
im Feuerwehrmagazin in Massenbach. Anzug: Uniform. 

Abteilung 3 Stetten
Am Freitag, 13.12., findet unsere diesjährige Abteilungsver-
sammlung im Feuerwehrhaus statt. Beginn ist um 19 Uhr. Wir 
bitten um möglichst vollzähliges Erscheinen. Anzug: Uniform 
ohne Mütze.

Geburten
Musa, Sohn von Djingis Amedov und Ramiza Amedova,  
Schwaigern, am 01. September 2024 in Heilbronn.
Franz, Sohn von Simon und Tamara Würtele, Schwaigern, am 
18. September 2024 in Heilbronn.
Theo, Sohn von Andreas und Tabea Eckstein, Schwaigern, am 
09. Oktober 2024 in Heilbronn.
Pauline Ida Marie, Tochter von Tobias und Cäcilia Henrichs, 
Schwaigern, am 25. Oktober 2024, in Heilbronn. 

Sterbefälle
Andrea Stupp geb. Seidl, Stetten a. H., am 19. November 2024 
in Schwaigern. 
Maria Wolf geb. Vylezik, Schwaigern, am 19. November 2024 in 
Bad Friedrichshall.
Berthold Schmalzhaf, Niederhofen, am 29. November 2024 in 
Schwaigern.
Gertrud Authenrieth geb. Tussetschläger, Niederhofen, am 
30. November 2024 in Schwaigern.

Herzlichen Glückwunsch!
06.12.  Herrn Günter Weeber, Schwaigern, 
   zum 90. Geburtstag.
10.12.  Herrn Heinz Fieß, Niederhofen, 
   zum 80. Geburtstag.
10.12.  Frau Waltraud Herrmann, Niederhofen, 
   zum 75. Geburtstag.
11.12.  Frau Helga Ehlke, Massenbach, 
   zum 85. Geburtstag.
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Kinder und Jugendliche

Jugendreferat
Schließ- und Öffnungszeiten des Kinder- 
und Jugendreferates und der Koordination 
des Kinder- und Familienzentrums
Das Kinder- und Jugendreferat sowie die Ko-
ordination des Kinder- und Familienzentrums 

Schwaigern sind noch bis einschließlich Freitag, 13.12.24 er-
reichbar.
Ab 16.12.24 bis einschließlich 06.01.25 ist das gesamte B1 
geschlossen.
Wir wünsche eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr!
B1 Schwaigern beim Tag der offenen Tür der Grundschule 
Stetten
Am Samstag, 30.11., feierte die Grundschule Stetten ihren Tag 
der offenen Tür mit Weihnachtsmarkt. Neben zahlreichen Ver-
einen war auch das B1 Schwaigern mit seiner Buttonmaschine 
dabei. Es wurden viele verschiedene Buttons von jüngeren und 
älteren Kindern gestaltet. Einige der Kinder hatten so viel 
Spaß am Buttons gestalten, dass sie zwei oder mehrere  
Buttons herstellten. Danke an Frau Epple für die Einladung, 
mit dem B1 den Tag der offenen Tür der Grundschule Stetten 
mitzugestalten!

Jugendtreff am Bahnhof
Der Jugendtreff am Bahnhof ist vom 02.12.24 bis einschließ-
lich 07.01.25 geschlossen.
Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten 
Start ins neue Jahr!

Kindergärten und Schulen

Grundschule Massenbach
In der vorweih-
nachtlichen Zeit er-
freuen sich die  
Massenbacher Schü-
lerinnen und Schü-

ler jeden Morgen an unserem Weih-
nachtsbaum. 
Dieser wurde, wie schon seit vielen 
Jahren, von dem Bürgerverein Mas-
senbach gespendet. 
Herzlichen Dank dafür. Für die schöne 
Dekoration am Baum sorgte Frau Herz 
zusammen mit ihrer Kreativ-AG. 

Mediathek

Mediathek
Unser Büchertipp:
Jonas Jonasson, Der verliebte Schwarzbrenner und wie er die 
Welt sah
Smaland 1852: Algot Olsson, Sohn eines Schweinezüchters, 
bleibt nach dem Tod seines Vaters nur ein Kartoffelacker und 
ein Destillierapparat für den Hausgebrauch. Doch Algot hat 
Grips, Geschäftssinn und eine Idee: Für die Gleisarbeiter, die 
gerade die ersten Eisenbahnschienen verlegen und wie alle 
Schweden nur grauenvollen Fusel gewohnt sind, brennt Algot 

richtig guten Schnaps und ist damit so erfolgreich, dass der 
missgünstige Graf Bielkegren ihn mit allen Mitteln sabotiert. 
Zum Glück hat Algot gute Freunde an seiner Seite – den aus 
Bayern geflohenen Druckermeister Helmut, der es mit der 
Wahrheit manchmal nicht ganz so genau nimmt, und dessen 
ebenso hübsche wie resolute Tochter Anna Stina. Gemeinsam 
trotzen sie den Intrigen des Grafen, und so wird aus Algots 
Schwarzbrand kurzerhand „Apotheker Otterdahls Tropfen gegen 
trübe Gedanken“ – ein weiterer Verkaufsschlager und, wie sich 
zeigt, wahres Wundermittel, das nicht nur des Königs Zahn-
schmerzen heilt, sondern sogar Kriege vereitelt. Doch hilft es 
auch bei hoffnungsloser Verliebtheit?
Die Hoffnung weitertragen – Frauenwege im Advent.
Herzliche Einladung zu Lesung, Musik und Gespräch mit der 
Schwaigerner Autorin Katharina Barth-Duran. Musikalisch 
umrahmt von Carmen Viada Angulo.
Am 9. Dezember um 19.30  Uhr, der Eintritt ist frei – eine 
Spende erbeten.
Adventliche Inspirationen voll Hoffnung und Freude. Tag für 
Tag begleitet Katharina Barth-Duran ihre Leserinnen und Leser 
durch den Advent, die Weihnachtszeit und bis zum 6. Januar. 
In kurzen Bibelimpulsen und Meditationen oder persönlichen 
Anekdoten erzählt die Autorin von Erwartungsvollen und Hoff-
nungsgrünen, Gerechtigkeits- und Friedensbringerinnen,  
Freudenbotinnen und Lichtträgerinnen, Gebärenden und Neu-
geborenen, Hirtinnen und Engeln, Sternsingerinnen und  
Königinnen. Die Hauptdarstellerinnen dieses Adventsbuches 
sind Frauen, die uns alltäglich begegnen können, oder auch 
eher unbekannte Heilige wie Ottilia. Ihre Geschichten ver- 
mitteln Impulse aber auch kleine Ideen zur persönlichen Ge-
staltung der eigenen Adventszeit. Freuen wir uns auf einen 
adventlichen, hoffnungsvollen Abend.
Am Mittwoch, 11.12. bleibt die Mediathek geschlossen.
Winterferien ab Freitag, 20.12.24 bis einschließlich Diens-
tag, 07.01.25.
Öffnungszeiten der Mediathek
Dienstag  09.30 – 12.00 Uhr
    14.00 – 17.30 Uhr
Mittwoch  14.00 – 17.30 Uhr
Donnerstag  09.30 – 12.00 Uhr
    14.00 – 17.30 Uhr
Freitag   15.00 – 18.00 Uhr
Samstag  10.00 – 12.00 Uhr

Volkshochschule

vhs Unterland
Bei folgenden Kursen gibt es noch freie Plätze!
Learning English with fun für Grundschulkinder ohne Vor-
kenntnisse 242SW40693
Do., 09.01., 15 – 16 Uhr, 4-mal, Frizhalle Mehrzweckraum 1 
(24 €).
Learning English with fun für Grundschulkinder mit Vor-
kenntnissen 242SW40696
Do., 09.01., 16.15 – 17.15 Uhr, 4-mal, Frizhalle Mehrzweck-
raum 1 (24 €).
Just Dance für Kinder von 6 – 8 Jahren 242SW20584
Sa., 11.01., 10 – 10.45 Uhr, 4-mal, Sonnenbergschule SBBZ-L 
Bewegungsraum C 0.2 (16 €). 
Just Dance für Kinder von 9 – 12 Jahren 242SW20585
Sa., 11.01., 11 – 11.45 Uhr, 4-mal, Sonnenbergschule SBBZ-L 
Bewegungsraum C 0.2 (16 €). 
Discofox/Hustle – der Tanz für alle Feiern für Fortgeschrit-
tene 242SW20506
Di., 14.01., 20 – 21.30 Uhr, 6-mal, Frizhalle Saal (67 €).
Indische Küche: Vegetarische Küche 242SW30552
Mi., 15.01., 18 – 21.30 Uhr, Sonnenbergschule SBBZ-L Küche 
(35 € incl. Lebensmittelkosten). 
Selbstbehauptung für Frauen und Mädchen ab 13 Jahren 
242SW30280
Sa., 18.01., 10 – 14 Uhr, Frizhalle Mehrzweckraum 1 (18 €).
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Der Pyrenäenweg GR10 Zu Fuß vom Atlantik bis zum Mit-
telmeer 242SW10912
Fr., 24.01., 19 – 21 Uhr, Stadtkelter, Bürgertreff (13 €).
Charakter gefragt – Vortrags- und Diskussionsabend 
242SW10661
Do., 30.01., 19 – 20.30 Uhr, Stadtkelter Bürgertreff (6 €)
Nähere Informationen zu den Kursangeboten erhalten Sie per-
sönlich immer dienstags von 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr im Büro der 
VHS Unterland (Stadtkelter, Eingang Bürgertreff), sowie nach 
Vereinbarung. In den Schulferien ist das Büro nicht besetzt. 
Gerne können Sie sich auch telefonisch oder per E-Mail anmelden 
und informieren (0172/9634511, schwaigern@vhs-unter 
land.de). Weitere Angebote der vhs Unterland finden Sie unter 
vhs-unterland.de.
Zu Weihnachten Bildung verschenken!
Weihnachten steht vor der Tür und Sie sind noch auf der Suche 
nach einem Geschenk? Wie wäre es mit einem Gutschein der 
VHS Unterland? Der Gutschein ist einlösbar für jede beliebige 
Veranstaltung aus dem Programm: Ob kreativ, lehrreich oder 
entspannend- da ist sicher für jede/-n etwas dabei!
Gutscheine können entweder telefonisch unter 07131/5940-0 
oder online erworben werden. 

Ökumenischer Hospizdienst Leintal
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt ... wohlvertraute Worte, 
wohlvertraute Rituale in der Advents- und Weihnachtszeit. 
Doch alles ist anders, weil ein geliebter Mensch fehlt. 
Herzliche Einladung zum Frühstück für Trauernde am 
07.12.24. Es handelt sich um ein offenes Angebot für alle, die 
durch den Tod eines nahestehenden Menschen betroffen sind 
und einen Ort suchen, an dem sie mit ihrer Trauer sein dürfen. 
Wir freuen uns, Ihnen ein kleines Frühstück sowie Kaffee oder 
Tee anbieten zu können. Die Türen sind am Samstag von 9.00 
bis 11.00  Uhr im kath. Martinssaal, Weststr. 7, Schwaigern, 
geöffnet.
Das erste Frühstück für Trauernde in 2025 findet am 18.01. 
statt. Dann werden auch die Termine für 2025 bekannt gege-
ben. Weitere Informationen erhalten Sie bei Maren Hettler-
Wiedemann, Koordinatorin, unter der Tel. 973012.
Herzliche Einladung auch zum Lebendigen Adventskalender: 
Am Donnerstag, 12.12. um 18.00 Uhr wollen wir mit Ihnen vor 
der Diakoniestation Leintal in der Zeppelinstr. 33 den Advent 
feiern. Licht bringen, Licht sein – unter diesem Thema wollen 
wir singen, Texten lauschen und gemeinsam ins Gespräch  
kommen. Der Hospizdienst freut sich auf Ihr Kommen.

Evang. Kirchengemeinden
Sonntag, 08.12., 2. Advent
Bezirk:
Sitzung des Kirchbezirksausschuss am 11.12. um 18.00 Uhr 
in Neipperg.
Ski-Freizeiten des EJW-Brackenheim
Für Jugendliche ab 13 Jahren und Junge Erwachsene bis  
26 Jahre bietet das Evangelische Jugendwerk Bezirk Bracken-
heim eine Freizeit für Skifahrer und Snowboarder in Vignogn 
(CH) an. 
Auftakt ist am 28.12., am 04.01.25 endet das Skivergnügen. 
Es werden Kurse für jedes Fahrvermögen angeboten. Auch bei 

der Familien-Ski-Freizeit sind noch einzelne Plätze frei.  
Weitere Infos und die Anmeldung finden sich unter www.ejw-
brackenheim.de 
Leintal-Distrikt:
Leintal-Festival
Am Samstag, 22.02.2025, findet das Frauenfrühstück mit Thea 
Eichholz und der Männerabend mit Gerhard Wittig (SEK) und 
Albert Frey in der Horst-Haug-Halle statt. 
Infos + Flyer unter www.leintal-festival.de. Herzliche Ein- 
ladung an alle Männer zum „Testessen“ für den Männerabend 
am Mittwoch, 08.01., ins F4 um 18.30 Uhr. 
Bitte um Anmeldung bei Christian Brückmann, Klaus Jost oder 
Matthias Koch, Tel. 0160/9454 3696.
Schwaigern:
Pfarramt 1 – Pfarrer Ralf Rohrbach-Koop, Tel. 07138/920600 
bzw. 920602, E-Mail: ralf.rohrbach-koop@elkw.de.
Pfarramt 2 – Pfarrerin Sonja Binder, Tel. 0178/819 9542,  
E-Mail: sonja.binder@elkw.de.
Pfarramtssekretariat: Nicole Wößner-Wagner, Tel. 
07138/920600, E-Mail-Adresse: pfarramt.schwaigern@elkw.de 
Öffnungszeiten: Mo. 09.30 Uhr – 11.30 Uhr und Do. 15.30 Uhr 
– 17.30 Uhr.
Kirchenpflege: 
Kirchenpflegerin Anja Decker, Tel. 07138/8110510, E-Mail: 
anja.decker@elkw.de.
Öffnungszeiten unserer Stadtkirche: 
Freitag bis Mittwoch von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr.
Freitag, 06.12.
 14.30 Uhr Gemeindehaus-Café, Gemeindehaus
 16.00 Uhr Jungschar „Kampfzwerge“. Jugendräume
 19.30 Uhr Kirchenchorprobe, Gemeindehaus
Samstag, 07.12.
 09.00 Uhr Hospiz – Frühstück für Trauernde, Martinssaal
Sonntag, 08.12., 2. Advent
 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfr. Rohrbach-

Koop und dem Akkordeonorchester
Montag, 09.12.
 18.00 Uhr Jungschar „Wilde Hühner“, Jugendräume
Dienstag, 10.12.
 19.00 Uhr Bibelprojekt mit Pfr. Rohrbach-Koop, Gemeinde-

haus (OG)
Mittwoch, 11.12.
 09.00 Uhr ök. Wanderung, Treffpunkt Kirchplatz
 09.00 Uhr Schlossknirpse, Jugendräume
 15.00 Uhr Konfiunterricht, Jugendräume/Gemeindehaus
 19.00 Uhr Abendandacht, Gemeindehaus
Donnerstag, 12.12.
 14.00 Uhr Seniorenkreis-Adventsfeier mit dem Kinder- 

garten, Gemeindehaus
 20.00 Uhr Posaunenchor, Gemeindehaus
Vorabinformation: 
„Alle Menschen, die gerne Gesellschafts-, Brett- oder Karten-
spiele spielen, sind herzlich eingeladen zu einem Spiele-
abend. Am Samstag., 11.01., ab 16.00 Uhr sind die evange-
lischen Jugendräume (unter dem Schlosskindergarten, neben 
dem Gemeindehaus) geöffnet und wer mag darf kommen. 
Gerne können eigene Spiele mitgebracht werden, vielleicht 
gibt es ja auch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk aus-
zuprobieren. Ob Kinderspiel, Klassiker oder kniffelige Experten-
spiele – jede und jeder soll auf seine Kosten kommen. Wir 
schauen einfach, worauf wir Lust haben!“
Lebendiger Adventskalender
Wir treffen uns immer um 18.00 Uhr an einer der unten ge-
nannten Adressen, um zusammen das adventlich gestaltete 
Fenster zu betrachten, zu singen und eine kleine Geschichte 
oder ein Gedicht zu hören. Zum Abschluss der Aktion gibt es 
etwas Warmes zu trinken, zu welchem eine eigene Tasse mit-
gebracht werden muss. 
Für nähere Infos können sie bei M. Hagmann, Tel. 945616 oder 
S. Rataj, Tel. 3184 melden. 
Adressen: 07.12. Marianne Hagmann, Dürerstr. 11, 08.12. Fa-
milie Schey, Weststr. 45 / 09.12. Akkordeon Orchester, Friz-
halle / 10.12. Famil, Rataj, Bachstr. 19, 11.12. Familie Duran, 
Paul-Gerhardt-Str. 26, 12.12. Ökumenischer Hospizdienst Lein-
tal, Zeppelinstr. 33, 13.12. Mathilde Hagmann, Paul-Gerhardt-
Str. 33. 
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Ein großes Dankeschön an die zahlreichen Anwesenden im 
ökumenisch gestalteten Anderen Gottesdienst zum 1. Advents-
sonntag in der Martinskirche. 
„Im Dunkeln ein Licht!“ Dieses Licht haben die Anwesenden 
für viele entzündet, auch durch ihre großzügige Spende von 
460,–  € für ein Landkrankenhaus in Monteagudo/Bolivien. 
(Weiteres siehe unter Katholische Gemeinde). 

Ev. Kirchengemeinde 
Massenbach – Massenbachhausen mit CVJM
Pfarrerin Carolin Kirchner
E-Mail: carolin.kirchner@elkw.de
Sekretärin Ute Rempp
E-Mail: Gemeindebuero.Massenbach@elkw.de
Öffnungszeiten Gemeindebüro:
Dienstags und donnerstags 09.00 – 12.00 Uhr
Tel. 07138/920663, Homepage: www.kirche-massenbach.de
Sonntag, 08. Dezember
 10.00 Uhr Kindergottesdienst, Arche Mb
 10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst zum 2. Advent in der 

Georgskirche Massenbach mit Pfarrerin Sonja 
Binder

Montag, 09. Dezember
 18.30 Uhr Friedensgebet am Montag vor der Georgskirche 

Mb
Dienstag, 10. Dezember
 10.00 Uhr Besuchsdiensttreffen, Arche Mb
 19.30 Uhr öffentliche Kirchengemeinderatssitzung, Arche 

Mb
Mittwoch, 11. Dezember
 09.15 Uhr Bibelgesprächskreis MBH, Gemeindezentrum 

Mbh
 09.30 Uhr Spielkreis „kleine Racker“, Arche Mb
 17.00 Uhr Konfirmandenunterricht in der Arche Mb mit 

Orgelführung in der Georgskirche
 18.00 Uhr Jungschar, Arche Mb 
Donnerstag, 12. Dezember
 19.00 Uhr Teenkreis, Arche Mb
Kasualvertretung
Ab dem 09.12.2024 haben Kasualvertretung für Bestattungen 
und Seelsorgegespräche in Massenbach Pfarrerin Kirchner, 
Tel. 07138/920663 und in Massenbachhausen Pfarrerin Binder, 
Tel. 0178/8199542.
Hausgebet im Advent
Am Montag, 9. Dezember 2024, um 19.30  Uhr laden die  
Glocken der christlichen Kirchen zum Hausgebet im Advent 
ein. Das Heft mit Gebeten und Liedern, das Ihnen helfen will, 
die Feier zu gestalten liegen am Ausgang der Georgskirche und 
des Gemeindezentrums aus.
Öffnungszeiten Georgskirche und Gemeindezentrum
Schon seit einiger Zeit ist unsere Georgskirche in Massenbach 
täglich geöffnet. Bitte beachten Sie, dass in der „Winterzeit“ 
die Kirche schon um 18 Uhr geschlossen wird! 
In diesem Jahr öffnen wir auch wieder in Massenbachhausen 
vom 01. – 31. Dezember von 9– 18 Uhr unser weihnachtlich 
geschmücktes Gemeindezentrum. Dort wird es einen besonde-
ren Adventskalender geben: Sie dürfen ein bereitgelegtes 
Päckchen mitnehmen, und gerne dafür ein anderes ablegen!  
So können Sie sich über eine Kleinigkeit freuen und selbst 
anderen eine Freude bereiten!
Aber nicht nur deshalb ist unsere Kirche und Gemeindezentrum 
geöffnet! Gerade in der Vorweihnachtszeit ist es schön, ein-
fach mal so in der weihnachtlich geschmückten Kirche zur 
Ruhe zu kommen, in der Stille der Kirche ganz nahe bei Gott 
zu sein, von der Hektik des Alltags Abstand zu nehmen und 
mal einfach mal eine kurze Auszeit zu genießen. Unsere  
offenen Häuser freuen sich über Besucher, die eine stille Zeit 
genießen wollen! 
Gerne dürfen Sie dort in die bereitgestellten Körbe haltbare 
Lebensmittel einlegen. Diese werden regelmäßig von den  
Fahrern der Tafelläden abgeholt und an die umliegenden Tafeln 
verteilt. Der Bedarf ist in den letzten Jahren stark gestiegen 
und Ihre Spenden erfreut die, die nicht so viel haben.

Seniorenfeier Rückblick am 1. Advent
Die Seniorenfeier erfreute sich wieder großer Beliebtheit. Rund 
220 Personen kamen am Sonntag in die Festhalle Massenbach-
hausen. Die katholischen und evangelischen Kirchengemein-
den bedanken sich herzlich bei Frau Jüngling für die musika- 
lische Umrahmung. Ein besonderes Dankeschön an alle Helfe-
rinnen und Helfer, die uns so großartig unterstützt haben, den 
Singspatzen von der Chorgemeinschaft sowie den HipHop Kids 
des Tanzclubs. Ganz lieben Dank auch an die Erzieherinnen 
vom katholischen Kindergarten, die ein kleines Geschenk für 
alle Senioren gebastelt haben. 

Ev. Kirchengemeinde Stetten am Heuchelberg 
(www.kirche-stetten.de)
Pfarrerin Christa Albrecht Tel. 07131/7241676
E-Mail: Christa.Albrecht@elkw.de
Gemeindebüro: Annette Schukraft Di. + Do. 09.30 – 12.00 Uhr
Pfarramt, Claudiusgasse 1, Tel. 6285
E-Mail: Pfarramt.Stetten-Niederhofen@elkw.de
Sonntag, 08.12.
 10.40 Uhr Gottesdienst zum 2. Advent mit dem Chor Quer-

beet, dem Kinderchor Grünschnäbel und Pfarre-
rin Albrecht. Im Anschluss Ständerling mit 
Meet&Eat. Es gibt Punsch, Getränke und weih-
nachtliches Gebäck.

 10.40 Uhr Kindergottesdienst, gemeinsamer Start in der 
Kirche, im Anschluss: Kinderkirch-Adventsfeier

Montag, 09.12.
 19.30 Uhr Ökumenisches Hausgebet im Advent
Dienstag, 10.12.
 09.30 Uhr Spielkreis im Gemeindehaus: Der Nikolaus 

kommt. Infos bei Agnes Maurer, Tel.: 6903066.
 19.00 Uhr Friedensgebet
 20.00 Uhr Posaunenchorprobe im Gemeindehaus
Mittwoch, 11.12.
 09.15 Uhr Frauengesprächskreis Lichtblick
 15.00 – 16.30 Uhr Konfirmandenunterricht in Niederhofen
 16.45 – 18.15 Uhr Präsenzzeit von Pfarrerin Albrecht im Ge-

meindesaal in Niederhofen
Donnerstag, 12.12.
 14.00 Uhr Seniorenkreis im Gemeindehaus
 19.30 Uhr Kirchenchorprobe
„Meet&Eat“ am Sonntag, 8. Dezember
Im Anschluss an den Gottesdienst am 2. Advent lädt „Meet & 
Eat“ herzlich zu einem Ständerling ein. Nehmen Sie das  
Angebot an, ins Gespräch zu kommen und lassen Sie sich dabei 
verwöhnen mit Punsch, Getränken und weihnachtlichem  
Gebäck.
Seniorenkreis am 12. Dezember 
Am Donnerstag, 12. Dezember, findet unser nächster Senioren-
kreis mit Pastoraldiakonin Ute Kolewe um 14.00 Uhr im Ge-
meindehaus statt. Senioren, gerne auch zugezogene, sind 
herzlich dazu eingeladen. Wir bitten um kurze Anmeldung bei 
Ursula Schilling, Telefon 6404, oder Ute Moser, Telefon 
6903218.
Gottesdienste in der Adventszeit:
15.12.,  09.30 Uhr Gottesdienst zum 3. Advent mit Pfarrer 

Kohler-Schunk
22.12.,  10.40 Uhr Gottesdienst zum 4. Advent mit Pfarre-

rin Albrecht
23.12.,  19.00 Uhr Waldweihnacht mit ChriS und dem Po-

saunenchor 
Christliche Kinder- und Jugendarbeit Stetten
jeweils im Jugendraum des Gemeindehauses
Freitag, 06.12.
 16.00 – 17.30 Uhr Mädchenjungschar Pusteblumen 
  (2. – 4. Klasse)
 18.00 – 9.30  Uhr Mädchenjungschar Stettener Schnoge 
  (5. – 7. Klasse)
Montag, 09.12.
 17.45 Uhr Bubenjungschar (2. – 7. Klasse)
Dienstag, 10.12.
 19.30 Uhr Jugendbund Move
Donnerstag, 12.12.
 16.15 Uhr Kinderstunde
 19.30 Uhr Jugendkreis Online



Seite 16  Stadt Schwaigern Nr. 49 · 6. Dezember 2024

Niederhofen
Pfarrerin Christa Albrecht, Tel. 07131/7241676
E-Mail: christa.albrecht@elkw.de
Gemeindebüro: Simone Schilling Mi. 08.30 – 11.30 Uhr, Tel. 
67420, E-Mail: Gemeindebuero.Niederhofen@elkw.de
Internet: www.kirche-niederhofen.de
Freitag, 6.12.
 20.00 Uhr Bibelstunde und Jugendkreis gemeinsam im 

Jugendraum
Sonntag, 8.12. 2. Advent
  9.30 Uhr Gottesdienst Pfarrerin Christa Albrecht
  Opferzweck: Gustav-Adolf-Werk
  9.30 Uhr Kinderkirche im Kindergarten
Dienstag, 10.12.
 10.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst für den Kindergarten 

mit Pfarrerin Albrecht
Mittwoch, 11.12.
  9.00 Uhr Abfahrt am Gemeindehaus zum gemeinsamen 

Frauengesprächskreis in Stetten
  9.45 Uhr Mutter-Kind-Kreis
 15.00 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindesaal in 

Niederhofen
 16.45 Uhr Präsenzzeit Pfarrerin Albrecht im Gemeindesaal 

Niederhofen (bis 18.15 Uhr)
Donnerstag, 12.12.
 18.30 Uhr Friedensgebet in der Kirche
Jugendgruppen (im Jugendraum UG Kindergarten)
Freitag 
 17.30 Uhr  Mädchenjungschar
 20.00 Uhr  Jugendkreis
Montag 
 17.45 Uhr  Bubenjungschar
Mittwoch 
 16.30 Uhr  Kinderstunde
 19.30 Uhr  Jugendbund
Nächste Gottesdienste:
15.12. – 3. Advent 
 10.30 Uhr Familiengottesdienst mit Diakon Lars Müller, der 

Mädchenjungschar und dem Musikteam
22.12. – 4. Advent 
 9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Albrecht
24.12. Heiligabend 
 15.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel der 

Kinderkirche, dem Musikteam und Pfarrerin Alb-
recht

 17.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit dem Kreateam und 
Pfarrerin Albrecht

Stallweihnacht am Freitag, 13.12.
Am Freitag, 13.12., um 17.30 Uhr feiern wir Stallweihnacht, 
ein weihnachtlicher Abend in besonderer Atmosphäre für Klein 
und Groß. Die Scheune von Familie Eisele (neben der Bushalte-
stelle) wird weihnachtlich geschmückt. Es gibt eine Weih-
nachtsgeschichte für Kinder, Weihnachtslieder und nach dem 
Programm gemütliches Zusammensein bei Glühwein und 
Punsch. Bitte bringen Sie Tassen mit. Herzliche Einladung! 

Liebenzeller Gemeinschaft Schwaigern
F4 | Liebenzeller Gemeinschaft und EC-Schwaigern, Falltor-
straße 4
Für Menschen aus der Ukraine, Kontakt: Arthur Trenken-
schuh, Tel. 0157/7262 3754. 
So. 8.12. kein Gottesdienst im F4, herzliche Einladung zur 
Bezirksadventsfeier nach Stetten, mit Karina Koch, 14 Uhr, 
mit Kaffee + Kuchen, Geschirr bitte mitbringen, mit Kinder-
betreuung.
Fr. 13.12. OHA (offenen Herzens anbeten), 19.00 Uhr
ec on ice, Eislaufen zu christlicher Musik, 14.12., 11.1., 8.2., 
8.3., immer ab 22.30 Uhr, Eishalle Heilbronn, 3 €.
So. 15.12. Weihnachten 5.0, die etwas andere Weihnachts-
feier/Gottesdienst, 17.00 Uhr, hinterher Punsch. Weihnachten 
5.0 ist von der EC-Jugendarbeit organisiert, herzliche Ein- 
ladung an alle.
So. 22.12. Gottesdienst 18.00 Uhr
24.12. 14.30 Uhr Heiligabend-Familiengottesdienst, 16.30 Uhr 
Heiligabend-Gottesdienst.

26.12. Weihnachten mit THE CHOSEN, 10.30 Uhr im F4, FSK12, 
Dauer ca. 1 Stunde
So. 29.12. kein Gottesdienst im F4
Vorschau: 
Sa. 4.1.25 Wintergrillen für Männer, 18.00 Uhr
Leintal-Festival: 
Sa 22.2. Frauenfrühstück mit Thea Eichholz und Männerabend 
mit Gerhard Wittig (SEK) und Albert Frey in der Horst-Haug-
Halle, Infos + Flyer unter www.leintal-festival.de. 
Herzliche Einladung an alle Männer zum „Testessen“ für den 
Männerabend am Mi., 8.1., ins F4 um 18.30 Uhr, Bitte um An-
meldung bei Christian Brückmann, Klaus Jost oder Matthias 
Koch 0160 9454 3696. 
Mittwoch, Teenkreis (13 – 16 Jahre) ,19 – 21 Uhr.
Donnerstag, Spielkreis Zwergentreff (für Kinder von 0 –  
3 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen), 9.30 – 10.45 Uhr.
Donnerstag, Mädchenjungschar (8 – 13 Jahre), 17.45 – 
19.15 Uhr.
Freitag, Kleine Kinderstunde (Kindergarten-Alter), 16.30 – 
17.30 Uhr.
Freitag, Große Kinderstunde (1. u. 2. Klasse), 16.30 – 
17.30 Uhr.
Freitag, Bubenjungschar (8 – 13 Jahre), 18.00 – 19.30 Uhr.
Freitag, Jugendbund DJ – Discover Jesus (ab 16 Jahre), 
20 Uhr.
Andachts-Telefon 07138/2369 750 
F4 hilft ... Du hast Fragen, Nöte, Sorgen? Oder du brauchst 
Hilfe und Unterstützung? Dann melde dich!
Armin Schmalzhaf, Tel. 0178/3637 365, armin.schmalzhaf@
lgv-schwaigern.de.
Sonja Bay, Tel. 0174/966 5002 oder sonja.bay@lgv-schwai-
gern.de.

Liebenzeller Gemeinschaft Stetten
Sonntag, 8. Dezember
Herzliche Einladung zur Bezirksadventsfeier um 14.00 Uhr in 
Stetten in der Mehrzweckhalle.
Herzliche Einladung zur Oasenzeit! 
Zeit der Stille am Abend, am Donnerstag, 12. Dezember, von 
20 – 21 Uhr: Zur Ruhe kommen – einen Bibeltext betrachten 
– sich ansprechen lassen. Leitung und Infos: Pastoraldiakonin 
Ute Kolewe, Tel. 8179130. Anmeldung erwünscht.

Ev. Freikirchliche Gemeinde Massenbach
Johann-Sebastian-Bach-Straße 32
Ansprechpartner: Dominik Tocha 
E-Mail: dominik.tocha@efg-massenbach.de 
Tel. 07138/1310, Homepage: www.efg-massenbach.de
Fr. 06.12.
 17:00 Uhr Jungschar
 19.30 Uhr Jugendtreff
So. 08.12.
 10.00 Uhr Gottesdienst
 10.15 Uhr Kindergottesdienst
Di. 10.12.
 10.00 Uhr Spielkreis
Mi. 11.12.
 17.00 Uhr Kinderstunde (bis 18.00 Uhr)

Katholische Seelsorge „Im Leintal“
http://se-im-leintal.drs.de 
Pfarrer Schenk-Ziegler und Pastoralreferentin Beck 07138/7142
 
Kath. Pfarramt St. Martinus Schwaigern Weststr. 7, 
E-Mail: stmartinus.schwaigern@drs.de,Telefon 07138/7142
Dienstag 9 – 12 Uhr, Mittwoch 10 – 12 Uhr, Donnerstag 15.30 
– 17.30 Uhr.

Kath. Pfarramt, St. Kilian, Schulstr. 4 Massenbachhausen, 
stkilian.massenbachhausen@drs.de, Telefon 071387292.
Mo. 15 – 17 Uhr, Mi. 9 – 12 Uhr, Fr. 10 – 12 Uhr.

Kath. Pfarrbüro Leingarten, Bergstr.1, Tel. 07131/401504
Montag 9 – 12  Uhr, Dienstag 15 – 18  Uhr, Donnerstag 9 – 
12 Uhr.
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Gottesdienstzeiten 
2. Advent
Samstag 
 18.30 Uhr Adventsgottesdienst St. Kilian Massenbach- 

hausen mit den Erstkommunionfamilien
Sonntag
 09.00 Uhr Eucharistiefeier St. Lioba Leingarten
 10.30 Uhr Adventsgottesdienst St. Martinus Schwaigern 

mit den Erstkommunionfamilien
  Kollekte für die eigene Gemeinde
 18.30 Uhr netzWERK-Bußandacht St. Kilian Massenbach-

hausen für die ganze Seelsorgeeinheit
Montag
 17.00 Uhr  Rosenkranz St. Pankratius Leingarten
Dienstag 
 19.00 Uhr  Rorate St. Martinus Schwaigern
Mittwoch 
 18.30 Uhr Rosenkranz St. Kilian Massenbachhausen
 19.00 Uhr Rorate mit der Flötengruppe von Frau Schmid-

gall
2. Advent: 
Am Sonntag feiern wir den zweiten Advent mit einer Eucharis-
tiefeier um 10.30  Uhr in St. Martinus. Die künftigen Kom- 
munionkinder und ihre Familien nehmen am Gemeindegottes-
dienst teil. Hier dürfen sie gleich miterleben, wie drei  
Mädchen, die 2024 zur Erstkommunion gingen, als Ministran-
tinnen in den Dienst am Altar aufgenommen werden. Wir 
freuen uns sehr über das große Engagement unserer alten und 
neuen Minis. Nach dem Gottesdienst können sich Erwachsene 
über die Wahl zum Kirchengemeinderat informieren und gerne 
Vorschläge für engagierte Kandidatinnen machen. Erfahrene 
Räte und Rätinnen stehen für alle Fragen zur Verfügung.
Sternsingerprobe
Die Sternsinger treffen sich zum Kennenlernen und zum Ein-
teilen der Gruppen am Freitag, 6.12. um 16 Uhr im Martins-
saal. Am Freitag, 20.12., ebenfalls um 16  Uhr werden die 
Kleider ausgesucht und die Lieder geprobt.
Heiligabend gibt es wieder ein Krippenspiel! 
Die Proben sind in der Martinskirche: 
Sa., 07.12., Sa, 14.12., Sa., 21.12., jeweils um 10 Uhr und am 
Mo., 23.12. um 16.00 Uhr (Hauptprobe). 
Für Rückfragen: Tel. 7069 (S. Haas-Hagmann), Musik: Tel. 2877 
(C. Haas).
Martinssaalbelegung – Gruppen der Gemeinde
Dienstag  19.30 Uhr Frauengymnastik
Donnerstag  14.30 Uhr Spielen und Plaudern 
    19.30 Uhr Gemeindechor
Freitag   18..00 Uhr Gemeindechor 
Minis   19.00 Uhr ök. Jugendchor 
Ein großes Dankeschön an die Mitfeiernden im Anderen 
Gottesdienst zum 1. Adventssonntag! Die Martinskirche war 
gut gefüllt. Aus verschiedensten Gemeinden waren die Men-
schen zusammengekommen. Die wunderbare Musik des Akkor-
deonorchesters erfüllte den Raum. Ein ökumenisches Team, 
Junge und Ältere, haben mit Katharina Barth-Duran diesen 
Gottesdienst in Worten und mit Gesang gestaltet. Die tröstli-
che Ansprache benannte nicht nur die große Finsternis in un-
serer Zeit oder in uns und unserer Umgebung, sondern endete 
mit einer Verheißung. Die Geburt Jesu bedeutet für uns: „Gott 
liebt es, in unsere Dunkelheit zu kommen!“ „Im Dunkeln ein 
Licht!“ Dieses Licht haben die Anwesenden für viele andere 
entzündet, auch durch ihre großzügige Spende von 460.- € für 
ein Landkrankenhaus in Monteagudo/ Bolivien. Dorthin gibt es 
persönliche Kontakte durch Katharina Barth-Duran und Genaro 
Duran. Wer jetzt noch spenden will, kann dies gerne tun: EINE 
WELT AK Schwaigern VBU Volksbank im Unterland IBAN: DE59 
6206 3263 0088 0550 00 Stichwort: Landkrankenhaus Bolivien
Lebendiger Adventskalender
Wir treffen uns immer um 18.00 Uhr an einer der unten ge-
nannten Adressen, um zusammen das adventlich gestaltete 
Fenster zu betrachten, zu singen und eine kleine Geschichte 
oder ein Gedicht zu hören. Zum Abschluss der Aktion gibt es 
etwas Warmes zu trinken, zu welchem eine eigene Tasse mit-
gebracht werden muss. 
Für nähere Infos können sie bei M. Hagmann, Tel.945616 oder 
S. Rataj, Tel. 3184, melden.

Adressen: 07.12. Marianne Hagmann, Dürerstr. 11, 08.12. Fa-
milie Schey, Weststr. 45, 09.12. Akkordeon Orchester, Frizhalle  
10.12. Familie Rataj, Bachstr. 19, 11.12. Familie Duran, Paul-
Gerhardt-Str. 26-1, 12.12. Ökumenischer Hospizdienst Leintal, 
Zeppelinstr. 33,  13.12. Mathilde Hagmann, Paul-Gerhardt- 
Str. 33. 
Musikschule
Am Freitag, 13.12. lädt die städtische Musikschule zum Ad-
ventskonzert um 19 Uhr in unserer Kirche St. Martinus ein.
FELIZE NAVIDAD – Fröhliche Weihnachten
Am Sonntag, 15. Dezember, 18.00 Uhr, findet in St. Martinus 
ein festliches Advent- und Weihnachtskonzert statt. Zwei 
Chöre treten unter der musikalischen Leitung von Herbert 
Bromberg mit schwungvollen Titeln, wie „Lord oft the Dance“ 
auf. Ebenso sind die Würzburger Sopranistin Larissa Desch, die 
aus Schwaigern stammende Mezzosopranistin Jutta Thyret, der 
Sinsheimer Tenor Justin Brandmeier, der aus Schwaigern kom-
mende Bariton Alexander Frank und der aus Bad Rappenau 
stammende Baß Marco Rumpf mit Liedern und Arien solistisch 
dabei. Bezirkskantor Werner Freiberger aus Sinsheim begleitet 
Chöre und Solisten und ist auch als Orgelsolist zu erleben. 
Kammersänger Guy Ramon aus Bad Rappenau lockert das fest-
liche Programm mit Lesungen zur Weihnachtszeit auf. Ein-
trittskarten zum Preis von 11,- Euro pro Person (Kinder bis 6 
Jahren zahlen 8,- Euro), sind an der Abendkasse ab 17.30 Uhr 
zu erhalten. 1,- Euro pro Karte fließt an die Gemeindearbeit 
der Kirchengemeinde.
netzWERK-Bußandacht für die SE
„Im Fluss“ – Aufbruch und Verwandlung – lautet das Über-
thema unserer neuen netzWERK-Saison. Wir fragen nach der 
Zukunft der Kirche – und nach der Kirche der Zukunft. Und wir 
möchten Sie einladen, auf Ihre ganz persönliche Zukunft zu 
schauen. Wie verwandeln Sie sich? Wohin brechen Sie auf? Wie 
gewohnt feiern wir 4-mal in unserer Seelsorgeeinheit, nämlich 
in jeder Kirche einen ganz besonderen Gottesdienst. Zu einem 
ersten netzWERK-Gottesdienst laden wir Sie herzlich ein: Sonn-
tag 08.12. um 18:30 Uhr in St. Kilian Massenbachhausen.
Gemeindenachrichten für Massenbach
Frühschicht
Am Freitag, den 13. und 20. Dezember feiern wir um 06.00 Uhr 
eine besinnliche halbe Stunde in der St. Kilian Kirche in  
Massenbachhausen. Anschließend frühstücken wir gemeinsa-
men im Pfarrhaus. Für Kaffee und Brötchen ist gesorgt, es wäre 
schön, wenn sie noch etwas Marmelade, Brotaufstrich, Wurst 
oder Käse dazu beitragen könnten. 

TSV Schwaigern
Nicht vergessen! Am Sonntag, 15.12., findet in der Horst-
Haug-Halle unsere TSV Jugendwinterfeier statt. Saalöffnung 
um 14.00 Uhr, Programmbeginn 14.30 Uhr. Wir freuen uns auf 
euer Kommen!
Volleyball
Am 23.11. kam es zum ersten Heimspieltag für den TSV. Man 
empfing die Neckarsulmer Sport-Union 2 und die TG Offenau 2. 
Man startete super gegen die Neckarsulmer und holte sich den 
ersten Satz mit einem bemerkenswerten 25:10 und den zwei-
ten Satz mit 25:19. Anschließend kam das Spiel gegen Offe-
nau, in welches man wieder phänomenal startete 25:13. Doch 
die Offenauer drehten im zweiten Satz noch einmal so richtig 
auf und holten ihn sich mit 25:22. Es war schon jetzt ein 
klasse Volleyballspiel, doch der dritte Satz verlangte noch ein-
mal alles ab. Es war bis zum Ende ein Kopf-an-Kopf-Rennen, 
doch auf den letzten Metern konnte sich der TSV mit spekta-
kulären Punkten doch noch durchsetzen und gewann den Satz 
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mit 25:20. Somit steht der TSV nun auf Platz 1 mit 14 Punkten 
und 6 Siegen aus 6 Spielen.

FSV Schwaigern 
Aktive
Neun Punkte aus drei Spielen.
Bezirksliga
FSV I- FSV Bad Friedrichshaller SV 3:1 (0:1)
Es war ein Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften. Anfangs 
auf beiden Seiten Chancen, überraschend die Führung der Salz-
städter zur Pause. Dann passierte lange Zeit nichts mehr bis zu 
einem kuriosen Elfmeterpfiff für die Gastgeber. Johannes Ebner 
nutzte die Chance zum Ausgleich, kurze Zeit später passte Paul 
Maier wieder zu Ebner, der aus spitzem Winkel zur 2:1-Führung 
traf. Jonas Bahm im Tor war der Matchwinner, als er kurz vor 
Schluss einen Elfer hielt. Weiteres Tor: Ben-David Pieldner.
Kreisliga B1
Türkücü Eibensbach- FSV II 1:3
Sieg im letzten Vorrundenspiel. Wir starteten gut in die Partie 
und gingen nach 5 Minuten durch einen Distanzschuss von 
Luca Tomassi in Führung. In der Folge dominierten wir das 
Spiel und legten nach einem schönen Angriff durch Catalin 
Saptefrati zum 2:0 nach. Danach folgten unschöne Szenen, die 
Heimmannschaft diskutierte gegen den Schiedsrichter. Dann 
aber die Entscheidung durch J. Baumann zum 3:1. Leider war 
dieses Spiel, auch aufgrund der unsportlichen und aggressiven 
Spielweise der Gastgeber, keine Werbung für den Amateurfuß-
ball.
Kreisliga B2
SGM Fürfeld/ Bonfeld II – FSV III 0:3
Die äußeren Bedingungen alles andere als einfach, der Boden 
war in der ersten Halbzeit stark gefroren. Die Anfangsphase 
gehörte eindeutig den Gastgebern, die die widrigen Bedingun-
gen besser zu nutzen wussten. 
Der FSV brauchte etwa 15 Minuten, um ins Spiel zu finden. 
Doch nach dieser schwierigen Anfangsphase steigerten wir uns 
sowohl spielerisch, als auch kämpferisch, der Lohn – die  
2:0-Halbzeitführung. In der 60. Minute machte Benedikt 
Brasch mit seinem Treffer zum 3:0 endgültig den „Deckel 
drauf“. Weitere Tore: F. Schmälzle, Kümmerle.
Vorschau Sonntag, 8.12., 14 Uhr
FSV Schwaigern I – SG Bad Wimpfen
Das letzte Spiel des Jahres, gleichzeitig auch das Ende der Vor-
runde, bietet noch einmal die Möglichkeit, die Mannschaft mit 
großer Unterstützung in die Winterpause zu verabschieden. 
Also, wir sehen uns am Sonntag.
Winterpause bis Ende Februar für die Teams FSV II und III. 

Reiterverein Schwaigern
Nicht vergessen, diesen Sonntag, 08.12., laden wir euch herz-
lich ein zu unserem Wintercafé ab 15  Uhr bei uns auf der 
Terrasse des Reiterstübchens. Gemütliches Beisammensein mit 
leckerem Glühwein und Punsch sowie Bratwurst und Kuchen. 
Als Highlight für die Jüngsten wird auch der Nikolaus noch 
vorbeikommen. Wir freuen uns über euren Besuch. 

Tri-Team Heuchelberg
Anfängerschwimmkurs Herbst 2024 

Nach 12 Wochen fleißigem 
Training konnten am ver- 
gangenen Samstag 10 unserer 
Anfängerschwimmkurs-Kids 25 
Meter in Bauchlage frei 
schwimmen und daher ihr See-
pferdchen mit nach Hause 
nehmen. 
6 Frösche haben es geschafft, 
mit der Unterstützung einer 
Schwimmnudel 25 m bzw. kür-
zere Strecken sogar frei zu 
schwimmen. Da waren die Ba-
deregeln, der Sprung ins tiefe 
Wasser und das Tauchen über-

haupt kein Problem mehr. Herzlichen Glückwunsch euch allen! 
Ein Dankeschön an Albrecht, der die Abzeichen abgenommen 
hat, und an die beiden Kursleiterinnen Heike Haaf und Karina 

Kirschenmann für ihren Einsatz! Wir sind bereits gespannt, 
welche 20 Kids in Januar 2025 bei den nächsten Schwimm-
kursen auf uns warten! 
TriKids 
Abschlusstraining am 17.12. – mit einem Nachtlauf, Pizza- 
essen und die Auszeichnung mit dem DTU-Triathlon-Abzeichen 
für alle Kinder, die 2024 an Mehrfach-Wettkämpfen teilge- 
nommen haben. 
Breitensport
Jahresabschluss beim Breitensport am 16.12., nach einem Ab-
schlusstraining gehen wir gemeinsam Pizzaessen. Meldet euch 
bitte rechtzeitig dafür in der Klubraum-App an, damit wir den 
Tisch reservieren können. 
Für alle entfällt leider aktuell das Schwimmtraining in Franken-
bach aufgrund eines Defekts des Hallenbades.

Karate-Dojo Schwaigern
Spannende Kämpfe beim Winter-Turnier
Am 30. Nov. fand im Trainings-
raum der Karateschule unser 
diesjähriges Winter-Turnier 
statt, das in 2 Altersklassen 
ausgekämpft wurde.
In der Altersklasse U 10 ge-
wann in der Disziplin Frei-
kampf Lucas Schäfer seinen 
Finalkampf deutlich mit 5:0 
und belegte somit den 1. 
Platz. In der Altersklasse U 13 
erkämpfte sich Dijana Kovacevic den 2. Platz, sie verlor nur 
ganz knapp gegen den größeren und schwereren Tom Böckle 
aus Pfaffenhofen mit 2:3. Magdalena Rakic belegte ebenfalls 
den 2. Platz in der Disziplin Freikampf. 
Allen Teilnehmern herzlichen Glückwunsch! Noch vor Weih-
nachten ist ein weiteres Trainingsturnier vorgesehen.

Wanderfreunde 1984 Schwaigern
Das Wanderjahr neigt sich dem Ende entgegen und in Dankbar-
keit blicken wir zurück auf viele schöne Wanderungen. 
Unseren Vereinsmitgliedern, Freunden und Unterstützern sagen 
wir ein herzliches Dankeschön für das tolle Miteinander 2024 
und wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
wanderfreudiges Jahr 2025.

Musikverein Stadtkapelle Schwaigern
Akkordeonorchester
08.12.: Gottesdienstbegleitung ev. Stadtkirche, Treffpunkt 
9.00 Uhr spielfertig (warm anziehen).
09.12.: lebendiger Adventskalender Frizhalle OG, Treffpunkt 
17.30  Uhr einspielen mit Kindern, 17.50  Uhr alle anderen 
(Tasse mitbringen).

Liederkranz Schwaigern
„Alle Jahre wieder ...“, „Kommet ihr Kinder, ihr Männer und 
Frauen ...“ und „Kommt, sagt es allen weiter!“ – ja, wir  
machen es wieder – das WeihnachtsMitsingKonzert steht bald 
an. Reservieren Sie sich doch bitte den 18. Dezember um 
18 Uhr in der Frizhalle, wenn wir das 18. Türchen im leben- 
digen Adventskalender gemeinsam öffnen. Es erwartet Sie eine 
Mischung aus Lauschen und Hören, Lachen und Nachdenken, 
und ganz viel Mitsingen sowie ein geselliges Beisammensein. 
Wir freuen uns auf Sie. 

SchachFreunde Schwaigern
Beginnerliga gestartet
Gegen die Teams aus Lauffen, Heilbronn und Böckingen/Lein-
garten holten unsere Jungs vergangenen Samstag zwei Unent-
schieden. Samu Widowski und Azdin Yilmaz sorgten für die 
Punkte. Insgesamt eine tolle zentrale Wettkampfrunde im 
Städtischen Vereinsgebäude Schwaigern. Ein Dank an Jugend-
trainer Thomas Paul und Sohn Lukas für die Orga und die Be-
treuung des Teams.
Bezirksliga
Heilbronner SV IV – SF Schwaigern II 5:3
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Keine Mannschaftspunkte für Schwaigern am 4. Spieltag der 
Bezirksliga. Das Team schlägt sich wacker, aber am Ende reicht 
es letzten Sonntag nicht für den erhofften Erfolg. 
Es spielten: 1. Günter Kamm 0; 2. Uwe Bertz 1; 3. Uwe Single 
0; 4. Ottmar Seidler 0; 5. Ulrich Holderrieth 1; 6. Pavlo Topchiy 
1; 7. Martin Gerhäußer 0; 8. Mattis Gerhäußer 0.
B-Klasse
SF Schwaigern IV – SC BT Bad Wimpfen II 0,5:5,5
Schwaigern ist guter Gastgeber und überlässt den Gästen aus 
der Stadt der Staufer vergangenen Sonntag die Punkte.  
Tabellenführer Wimpfen war deutlich besser, da war nix zu 
machen. 
Es spielten: 1. Michael Ziaja 0; 2. Stephen Bentzin ½; 3. Maya 
Rauhut 0; 4. Umut Parlak 0; 5. Felix Bothner 0; 6. Gabriel  
Eyrisch 0.
B-Klasse
Post SG Schwäbisch Hall II – SF Schwaigern V 0:6
Schwäbisch Hall konnte letzten Sonntag nicht antreten. Der 
Wettkampf wird „am grünen Tisch“ für Schwaigern gewertet.
Bezirksjugendliga: SF Schwaigern – SC Ingersheim
Am Samstag, 07.12., trifft Schwaigern auf den Tabellen- 
fünften. Es wird entscheidend auf die Tagesform beider Teams 
ankommen, wer die Nase vorn hat. Wettkampfbeginn 10.00 Uhr, 
Vereinsheim Schwaigern.
Besuch des Weihnachtsmarkts
Am Samstag, 07.12., besucht die Schachjugend den Heilbron-
ner Weihnachtsmarkt. Mit Schlittschuhlaufen, Bratwurst,  
Pommes & Co. wird die Zeit wie im Flug vergehen. Die Jugend-
leitung freut sich auf Euch. Treffpunkt der angemeldeten  
Kinder: 14.00 Uhr Kaufland-Parkplatz.
Landesliga
SF Schwaigern – SV Rochade Neuenstadt
Zum 3. Spieltag am Sonntag, 08.12. empfängt Schwaigern im 
Städtischen Vereinsgebäude den etablierten Landesligisten aus 
der Kocherstadt. Gegen den Tabellennachbarn wird ein enges 
Match erwartet. Wettkampfbeginn 10.00  Uhr. Landesligist 
Schwaigern freut sich über Fans; Zuschauer gern gesehen.
Schachfestival Schwaigern
Am Donnerstag, 12.12., um 20.00  Uhr wird im Städtischen 
Vereinsgebäude der 3. Spieltag ausgetragen. Ein verlustpunkt-
freies Sextett trifft untereinander: Lucas Pepi – Tobias Her-
mann, Markus Beer – Thomas Berger und Wilfried Adam –  
Michael Müller lauten diese Paarungen. Noch gleichfalls mit 
weißer Weste spielt Günter Dollmann (SC Gemmingen) gegen 
Cedric Hahn (SC Eppingen), der bereits einen halben Zähler 
abgeben musste. 
Weitere interessante 14 Partien sind angesetzt.
Terminvorschau
14.12.  Jugend-Freundschaftsspiel gegen SV Leingarten,   
   10.00 Uhr, Vereinsheim 
15.12.  Kreisklasse: Post-SG Schwäbisch Hall – SFS III,  
   10.00 Uhr, Haus der Bildung Schwäbisch Hall
19.12.  Jugend-Weihnachtsfeier, 17.30 Uhr, Vereinsheim 

Heimatverein Schwaigern
Bilderrätsel
Wo fährt der Schienenbus?

Suchen Sie noch ein Weihnachtsgeschenk?
Die Broschüren des Heimatvereins sind immer ein besonderes 
Geschenk! Schauen Sie nach unter „www.heimatverein-schwai-
gern.de/publikationen/“. 
Erwerben können Sie diese Broschüren im Kaufhaus Willig.

Termin
Bilderausstellung „Kunst erhalten“ am Sonntag, 15.12., 
15  – 18  Uhr. Zum Abschluss des Jahres zeigen wir im Karl-
Wagenplast-Museum Bilder von Peter Böhringer, dem Künstler, 
der in unserem Auftrag die zahlreichen Stromkästen gestaltet 
hat. 
Auflösung Bilderrätsel
Das Bild zeigt einen Schienenbus auf der Fahrt von Gemmin-
gen nach Stetten unter der Brücke im „Himmelreich“. Damals 
war die Strecke noch 2-gleisig, was man heute auch gerne 
wieder hätte. Zumindest soll nach einer fast 5-monatigen 
Durststrecke in den kommenden Wochen der Stadtbahnverkehr 
von Schwaigern nach Heilbronn wieder aufgenommen werden.

Handels- und Gewerbeverein Schwaigern
Samstagabend-Einkaufsbummel in den Schwaigerner Ge-
schäften – am 14.12., 16-19 Uhr.
Anlässlich des Weihnachtszaubers in Schwaigern haben  
folgende Ladengeschäfte am Samstag, 14.12., von 16 – 19 Uhr 
für Sie geöffnet: Drogerie Plappert, Der Buchladen, VielFach 
und Rund ums Bad.
Lassen Sie sich bei einem Bummel durch die Geschäfte inspi-
rieren und beschenken Sie Ihre Lieben mit Geschenken vom 
örtlichen Handel. Beim Kauf in einem der o. g. Geschäfte er-
halten Sie einen Gutschein in Höhe von 2 Euro, den Sie beim 
Verzehr bei einem der Vereinsstände auf dem Schwaigerner 
Weihnachtsmarkt einlösen können.

Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Schwaigern
Blutspende – die einfachste Art Leben zu retten
Ein unvorhersehbarer Unfall, eine plötzliche schwere Erkran-
kung: Jeden Tag werden in Deutschland etwa 15.000 Blutspen-
den benötig.
Nächster Termin in Schwaigern heute Freitag, 06.12., von 
14.30 bis 19.30 Uhr in der Horst-Haug-Halle, Im Falltor 14. 
Jetzt Blutspendertermin online reservieren unter www.blut-
spende.de/termine.
Wie üblich, versorgt der Ortsverein des DRK Schwaigern Sie 
nach der Blutspende mit einer leckeren Mahlzeit.

Förderverein der Sonnenbergschule Schwaigern 
SBBZ-Lernen (Sonnenberg Förderschule) 
Auch in diesem Jahr nimmt der Förderverein der Sonnenberg-
schule SBBZ-L Schwaigern am Weihnachtsmarkt in Massen-
bach teil! Am 7. und 8. Dezember laden wir Sie ein, an unserer 
Hütte einen süßen oder deftigen Langosch zu essen und sich 
mit heißer Schokolade zu stärken. Bitte bringen Sie hierfür 
Ihre eigene Tasse mit! (Tassen können auch für 2,50 € vor Ort 
erworben werden). Unsere Schülerinnen und Schüler waren 
fleißig und haben in den Schülerfirmen selbst gemachte hoch-
wertige Produkte für Sie hergestellt. Kommen Sie vorbei und 
stöbern Sie an unserem Bastelstand! Ein besonderes Highlight 
in diesem Jahr ist unsere Weihnachtstombola, bei der jedes 
Los gewinnt! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Förderverein für den Tierpark im Leintal
Am Samstag, 7. Dezember, ist es wieder soweit, der Nikolaus 
kommt in den Leintalzoo! Seid dabei bei unserem bunten 
Rahmenprogram: Ab 12 Uhr gibt es Nikolausspiele im Park zu 
spielen wie Nuss-Weitwurf, Nikolaus-Tastsäckchen oder Buch-
stabensuche. Von 12 – 15 Uhr könnt ihr Nikolaussocken für die 
kleinen Affen füllen und Zapfen mit leckeren Rosinen be- 
stücken. 15.30 Uhr Nikolausbescherung der kleinen Affen mit 
den selbst gemachten Überraschungen der Kinder. 16.30 Uhr 
am Spielplatz: Mit Liedern, Gedichten und Mitmachaktionen 
locken wir den Nikolaus zu uns in den Zoo. Ob er uns wohl 
etwas mitbringt? Wer also meistens brav war und keine Angst 
vor unserem lieben Nikolaus hat, ist herzlich willkommen, am 
7. Dezember in den Leintalzoo zu kommen. Eine Anmeldung ist 
nicht nötig. Wir freuen uns über eine kleine Spende.
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Arbeitskreis Eine Welt
Unser Thema: Faire Schokolade!
Schokolade ist süß, doch für viele Menschen ist der Kakao- 
anbau ein hartes Geschäft. Rund 14 Mio. Menschen, vor allem 

Kleinproduzenten, 
verdienen mit der 
Produktion von 
Kakao ihren Le-
bensunterhalt. Für 
viele von ihnen 
reichen die Erlöse 
jedoch nicht aus. 
Infolge des Klima-

wandels mit Trockenheit und Starkregen wird zudem die Kakao-
ernte drastisch verringert. Dazu kommt die Kinderarbeit: Allein 
in Ghana und der Elfenbeinküste, wo etwa 60 Prozent des 
weltweit produzierten Kakaos angebaut wird, müssen rund  
1,5 Mio. Kinder unter ausbeuterischen Bedingungen für unse-
ren Schokoladengenuss schuften. Der Faire Handel setzt sich 
seit vielen Jahren dafür ein, die Situation der Kakao- 
Produzenten zu verbessern. Durch garantierte Mindestpreise 
werden die Einkommen der Kleinproduzenten gesteigert, und 
das hilft auch bei der Überwindung der Kinderarbeit. Fairer 
Handel – ein Hauptanliegen des AK Eine Welt. 

Backgemeinschaft Backen im Holzofen 
 Schwaigern
Am kommenden Samstag, 07. Dezember, wird wieder einge-
heizt. Gebacken werden können Pizzen, Baguettes, Brot, Hefe-
zöpfe usw., eingeschossen wird ab 18.00 Uhr. 

Massenbacher Vereine und Organisationen
13. Massenbacher Weihnachtsmarkt 2024 auf Schloss  
Massenbach
Die Massenbacher Vereine und Organisationen laden zum Weih-
nachtsmarkt mit großem Hobbykünstlermarkt auf Schloss  
Massenbach am 07. und 08. Dezember ein. Die Besucher sind 
wieder eingeladen, in der stimmungsvoll hergerichteten  
barocken Schlossanlage die umfangreichen und kreativen An-
gebote der über 40 Hobbykünstlerständen zu nutzen. An  
weiteren hübsch dekorierten Ständen und Winterbuden der 
Vereine, der Kindergarten- und Schul-Eltern-Gruppen sowie 
dem des Schwaigerner Partnerschaftsbeirat erwarten die Gäste 
allerlei leckere Verköstigungen. Eine Delegation aus Nottwil 
(Schweiz) bereichert wieder mit ihren typischen Köstlichkeiten 
die große Speise- und Getränkeauswahl. Für die an Ständen 
angebotenen Heißgetränke bringen Sie bitte gerne Ihre eigene 
Tassen mit. Vor Ort können auch Massenbacher Weihnachts-
markttassen für 2,50 € erworben werden. 
Die Hobbykünstler bieten ihre Erzeugnisse am Samstag von  
14 – 21 Uhr und am Sonntag von 14 – 18 Uhr an. Der Markt 
beginnt an beiden Tagen um 14 Uhr und schließt am Samstag 
um 22 Uhr und am Sonntag um 20 Uhr.
Offiziell wird das weihnachtliche Marktfest am Samstag um 
16 Uhr durch die Schirmherrin Frau Bürgermeisterin Rotermund 
mit Begleitung des Massenbacher Grundschulchor eröffnet. Ab-
wechslungsreich wird musikalisch das Markttreiben mit weih-
nachtlichen Weisen, die von Jugendlichen und Erwachsenen 
dargeboten werden, umrahmt. Für Kinder ist ein Streichelzoo 
aufgebaut. 
Nach der Eröffnung wird die Musikschule Schwaigern und der 
Chor „MEZZOFORTE“ die Gäste musikalisch unterhalten. Am 
Sonntag beginnt der Programmreigen mit dem Posaunenchor 
der Freikirchengemeinde und den Massenbacher Flötenkindern, 
weiterhin gibt es im Schlosskeller Erzählgeschichten und  
gegen 16.30 Uhr ist der Besuch des Nikolaus mit Verteilung 
von kleinen Geschenken angekündigt. Anschließend besuchen 
die „Rasante Weihnachtsmänner“ des Vespa-Clubs BW aus 
Schwaigern den Markt.

TSV Massenbach 
Fußball
SGM MassenbachHausen Aktive
SGM I: 1:2 Niederlage im 6-Punkte Spiel gegen den TSV  
Erlenbach. 
In Hälfte 1 hatte die SGM eindeutig mehr vom Spiel, ohne sich 
jedoch zwingende Torchancen zu erarbeiten. Kurz nach Wieder-
anpfiff gelang den Gästen mit dem ersten gefährlichen Angriff 
durch Ludwig die 0:1-Führung. Danach spielte die Heimmann-
schaft, die Gäste hielten solide dagegen. Der Ausgleich wollte 
nicht gelingen. Mit der zweiten guten Möglichkeit fiel das 0:2 
bereits in der Nachspielzeit, mehr als der Ehrentreffer durch 
Lars Baumann in der 95. Minute war jedoch nicht mehr drin.
SGM II: 2:4 Auswärtssieg beim TSV Cleebronn II 
Der 0:1-Rückstand wurde von Daniel Bergmann noch vor der 
Pause egalisiert. In Hälfte zwei war es erneute Bergmann, der 
unsere Farben in Minute 55 mit 1:2 in Führung brachte. Ein 
Doppelschlag von Alexander Neutz (63/69) brachte die Vor-
entscheidung. Der Anschlusstreffer zum 2:4 bedeutete den 
Endstand, da unsere Jungs nichts mehr anbrennen ließen.
Nächstes Spiel Samstag, 07.12., 15.00 Uhr
BZL: auswärts TSG Öhringen (2) – SGM I (15)
Die Fußballer der SGM MassenbachHausen bedanken sich für die 
Unterstützung unserer Fans und wünschen allen eine schöne 
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2025! 
SGM Junioren
SGM MassenbachHausen
Weihnachtsmarkt in Massenbachhausen am 06.12
Besucht unseren Stand beim Feuerwehrhaus auf dem Weih-
nachtsmarkt in Massenbachhausen am Freitag, 6.12., ab 
16.30 Uhr. Wir bieten Fleischkäse mit Zwiebeln, Glühwein und 
alkoholfreie Getränke und freuen uns auf viele Besucher.
Volleyball 
Spielergebnisse: Bezirksklasse 1 Damen
VSG Öhringen/Untersteinbach II – TSV Massenbach 3:2 
(25:12, 25:15, 22:25, 17:25, 15:12)
Nachdem wir am Samstag einige Startschwierigkeiten hatten, 
lagen wir zunächst 2:0 hinten. Doch im dritten Satz die Über-
raschung – durch das bessere Zusammenspiel und die neu ge-
fasste Motivation konnten wir ihn für uns entscheiden! Eine 
furiose Aufholjagd startete, bei der wir uns am Ende knapp 
geschlagen geben mussten, aber viel Spaß hatten!
Nächster Spieltermin: 14.12., 14 Uhr, Heimspiel, Sonnenberg-
halle.

Gesangverein „Eintracht“ Massenbach
Weihnachtsmarkt auf Schloss Massenbach am 2. Advents-
wochenende
Am 07. und 08. Dezember lädt auch der Gesangverein zum  
Besuch des traditionellen Massenbacher Weihnachtsevents mit 
großen Hobbykünstlermarkt auf Schloss Massenbach ein.  
In unserem urigen Gesangverein-Wagen bieten wir nicht nur 
wärmende Qualitäts-Glühweine, sondern auch wohl- 
schmeckende Weine hiesiger Weingärtner, regionales Bier und 
bekannte nicht alkoholische Getränke zum genussvollen Ver-
köstigen an. 
Am musikalischen Unterhaltungsprogramm im Schlosshof, das 
geprägt ist von weihnachtlichen Weisen vorgetragen von  
großen und kleinen Akteuren beteiligt sich auch unser Chor 
„MEZZOFORTE“ am Samstag, 07.12., gegen 18.00  Uhr unter 
dem Motto „Weihnachtsliedersingen mit den Besuchern“ auf 
der Schlosstreppe.
Es ergeht nochmals Einladung an unsere Mitglieder zur  
außerordentlichen Generalversammlung am 12.12. um 
19.00 Uhr im Verwaltungsgebäude, Schwaigerner Straße 24 in 
Schwaigern-Massenbach, Tagesordnungspunkt: Wahl des/der  
1. Vorsitzenden.
Nächste Chorprobe „MEZZOFORTE“ am Donnerstag, 12.12., 
um 20 Uhr.

LandFrauenverein Massenbach
Am Sonntag, den 8.12., wollen wir als LandFrauen auf dem 
Massenbacher Weihnachtsmarkt wieder Kaffee und Kuchen 
anbieten von 14 – 17 Uhr. Dafür brauchen wir einige Helfer 
und natürlich viele Kuchenspenden! Bitte meldet euch bei 
Mirjam Keppele unter Tel. 814384.
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Am Mittwoch, den 11.12., um 14.30 Uhr haben wir unseren 
Adventsnachmittag in der Arche in Massenbach. Zum ge- 
mütlichen Kaffeetrinken mit weihnachtlicher Musik und Ge-
schichten laden wir alle Mitglieder herzlich ein. Anmeldung bei 
Marina Kissinger unter Tel. 0160 – 97212825.

Förderverein TSV Stetten Fußball
Herzliche Einladung am Samstag, 28.12., ab 17  Uhr an der 
Holzhütte Sportpark Stetten zu Glühwein/Punsch, Bier, Grill-
wurst ... Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen allen 
eine schöne Adventszeit.

SG Stetten/Kleingartach
SC Amrichshausen – SG Stetten-Kleingartach 0:2 (0:1)
Im letzten Saisonspiel des Jahres 2024 ging es ins rund  
100 km entfernte Amrichshausen. Auf dem kleinen holprigen 
Platz konnten beide Teams nur einfachen Fußball zeigen.  
Serden Bakacak vergab nach 18 Minuten einen Foulelfmeter. 
Sechs Minuten später traf Ralf Krestel zur verdienten Führung. 
Weitere Chancen blieben ungenutzt. Zwei Minuten nach der 
Pause traf Marcel Gatnar zum 0:2. Danach verflachte das Spiel 
und die SGSK nahm verdient den letzten Dreier des Jahres mit.
Vorschau
Die Aktiven der SG Stetten-Kleingartach lädt gemeinsam mit 
dem TSV Stetten am kommenden Wochenende nach Stetten zur 
Nikolausparty am Freitag, 6. Dezember ab 18  Uhr und  
Winterdorf am Samstag, 7. Dezember ab 14 Uhr vor die Sport-
halle in Stetten ein. Schauen Sie einfach vorbei und lassen 
sich von den Aktiven Fußballern verwöhnen.

SGM Oberes Leintal Jugendfußball
D-Junioren
Beim ersten Vorrundenspieltag der Hallenbezirksmeister- 
schaften waren die Gegner für die D-Junioren leider in jedem 
Spiel zu stark. Die Jungs hielten so gut es ging dagegen und 
möchten es beim zweiten Vorrundenspieltag besser machen. 
Vorschau
Sa., 7.12., B-Junioren: Vorrunde der Futsal-Hallenbezirks- 
meisterschaften ab 15:30  Uhr in der Verbandssporthalle  
Brackenheim.
So., 8.12., E-Junioren: Erster Vorrundenspieltag der Hallen- 
bezirksmeisterschaften ab 9  Uhr in der Verbandssporthalle 
Brackenheim.
Zuschauer sind zu beiden Turnieren herzlich willkommen.

Gesangverein Edelweiss Stetten 1880
Chorproben des Kinderchors montags von 17.30 bis 18.15 Uhr. 
Querbeet probt mittwochs ab 20.00 Uhr, jeweils im Vereins-
zimmer der Mehrzweckhalle. Am Sonntag, 8.12., gestalten wir 
den Gottesdienst zum 2. Advent musikalisch mit. Treffen zum 
Einsingen wie besprochen, bzw. per WhatsApp mitgeteilt.

LandFrauenverein Stetten
Zur Erinnerung: nächsten Dienstag, 10.12., um 18.00  Uhr  
findet unsere Adventsfeier statt.

Förderverein Alte Kelter Stetten
Unter 1000 Lichtern, Glühweinduft und herzlichem Gelächter 
fand am Wochenende das 2. Stettener Weihnachtsplätzle 
statt. Lichterzauber, kulinarische Genüsse, fröhliche Musik, 
kreative Stände und die vielen Menschen haben den neuen 
Platz zwischen Kelter und Backhaus mit Leben gefüllt. Wir 
danken allen Vereinen und Standbetreiber, die dieses advent-
liche Zusammenfinden in Stetten ermöglicht haben. Danke den 
Chören des Gesangvereines, dem Posaunenchor, dem TSV, der 
evang. Kirchengemeinde, den Landfrauen und allen spontanen 
und geplanten Helfern! 
Frohe Weihnachten wünschen wir und freuen uns auf nächstes 
Jahr.

TSV Niederhofen
Am Samstag, 14.12., dürfen wir alle ganz herzlich zur  
TSV Winterfeier in der Halle begrüßen. Einlass ist um 
17.30 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr. Für ein buntes Programm, 
leckeres Essen und Getränke, guter Wein und Cocktails ist an 
diesem Abend bestens gesorgt. Auch unsere beliebte Tombola 
mit einigen tollen Hauptpreisen wird in diesem Jahr wieder 
veranstaltet. Und sogar der Nikolaus wird uns an diesem Abend 
einen kleinen Besuch abstatten. Wir freuen uns auf einen 
schönen, vorweihnachtlichen Abend im Kreise der TSV Familie 
und hoffen auf viele Gäste und eine ausgelassene Stimmung. 
Eltern-Kind-Turnen
Ab dem 13.01.2025 dürfen auch die ganz Kleinen wieder beim 
TSV starten. Jeden Montag von 9.15 – 10.15 Uhr findet wieder 
das Eltern-Kind-Turnen unter der Leitung von Noreen Köhler 
und Team in der Mehrzweckhalle in Niederhofen statt. Wer 
hierzu Fragen hat, darf sich gerne bei Noreen Köhler melden, 
Tel. 0173/7913634.
Fasching
Waggeleeee flieeeg!
Der TSV Niederhofen ist bereits in den Vorbereitungen für die 
Faschingsveranstaltungen 2025. Wir dürfen euch alle zur  
Faschingsparty am Samstag, 01.03.2025 und zum traditionel-
lem Rosenmontagsumzug am 03.03.2025, einladen. Wer sich 
noch mit einer Fußgruppe oder einem Wagen beteiligen 
möchte, kann sich gerne bei Philipp Moser, p.moser@tsv-nie-
derhofen.de, melden.

SGM Niederhofen/SGSK II
TSV Pfaffenhofen – SGM Niederhofen/SGSK II 2:1 (1:1)
Im letzten Saisonspiel fand man beim Tabellennachbarn gut 
ins Spiel und ging nach 13 Minuten durch Sascha Dignass ver-
dient in Führung. Leider nutzte die SGM NSK II weitere gute 
Torchance nicht. In der 33. Minute glichen die Gastgeber zum 
Pausenstand aus. Nach der Pause war das Spiel weiter ausge-
glichen. Die SGM NSK II konnte kurz vor Schluss zwei klare 
Torchancen nicht zur Führung nutzen. Fünf Minuten vor dem 
Ende verwandelte die Heimelf einen Strafstoß zum 2:1-End-
stand.
Vorschau
Die Aktiven der SGM Niederhofen/SGSK II laden ein zur  
Nikolausparty am Freitag, 6. Dezember (ab 18 Uhr) und am 
Samstag, den 7. Dezember zum Winterdorf (ab 14  Uhr) in 
Stetten vor der Sporthalle. Schauen sie zahlreich vorbei. 

LandFrauenverein Niederhofen
Am Montag, den 09.12., um 19 Uhr treffen wir uns in Schul-
haus zu unsere Adventsfeier. Wer möchte, darf ein wenig 
Weihnachtsgebäck mitbringen. Bitte für später warm anziehen. 
Um besser planen zu können, ist Anmeldung erbeten bis 
06.12. bei Gudrun unter Tel. 6377 oder in die Gruppe s 
chreiben.
Termin für die Generalversammlung ist am 07.01.25 um 
19.30  Uhr im Schulhaus mit Neuwahlen. Vorschläge für die 
Wahl bis 02.01. bei Marina oder Inge in den Briefkasten  
werfen. Wir freuen uns auf eure Kommen.

Chorgemeinschaft 1860 Niederhofen
Unsere Chorproben sind immer dienstags um 20 Uhr im Alten 
Schulhaus.
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